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I.
ERA 600: Reine Strukturreform mit teilweise neuer Terminologie

1.
Das immer währende Streben nach Anpassung an technische Entwicklung und Vereinfachung

a)
Historische Entwicklung von der ersten bis zur sechsten Revision

Am 01.07.2007 sind die neuen Richtlinien für die Abwicklung von Dokumentenakkreditiven (offizieller englischer Titel: ICC Uniform Customs and Practices for Documentary Credits UCP 600: in den folgenden Ausführungen „ERA 600“) in Kraft getreten. Es handelt sich um die sechste Revision. Die Erstfassung der ERA wurde 1933 auf dem Kongress der ICC in Wien beschlossen (ICC-Publ. Nr. 82). Nach der ersten Reform 1951 erfolgte 1962 eine weitere Revision, die deswegen von besonderer Bedeutung war, weil die ERA erst jetzt von Großbritannien und den Commonwealth-Ländern akzeptiert wurden. In den Jahren 1974 und 1993 wurden die ERA erneut revidiert mit der Besonderheit, dass die Fassung von 1993 ausdrücklich die Zustimmung der Kommission für internationales Handelsrecht der Vereinten Nationen (UNCITRAL) erhielt mit der Empfehlung der Anwendung bei allen Dokumentenakkreditiven
. Wie bei allen bisherigen Revisionen, ging es auch bei der sechsten Neufassung der ERA in erster Linie darum,

den Entwicklungen im Bank-, Transport- und Versicherungswesen Rechnung zu tragen,

die Sprache und Ausdrucksweise der ERA zu überarbeiten, um unterschiedliche Anwendungen und Auslegungen zu vermeiden
.

Die ERA 600 beschränken sich indessen fast ausschließlich auf verändertem Aufbau und Verbesserung der Ausdrucksweise. Es kann nicht überraschen, dass im Hinblick auf diesen begrenzten Nutzwert die Revision 2007 ein durchaus geteiltes Echo gefunden hat
. Insbesondere wird als fraglich angesehen, ob die neuen ERA 600 tatsächlich zur Vereinfachung und Klarheit im Akkreditivgeschäft beitragen und damit dem Trend, weg vom Dokumentenakkreditiv zu anderen, weniger komplexen Sicherungsinstrumenten im grenzüberschreitenden Handel entgegenwirken können
.

b)
Marginale Auswirkungen auf die Abwicklung von Dokumentenakkreditiven

Die ICC hat zwar in einer Note an die Mitglieder der ICC Banking Commission die Reform als „the most comprehensive in the entire history of the rules“ bezeichnet. Davon kann jedoch keine Rede sein. Zwar hat die ICC die bisherigen 49 Artikel der ERA 500 in nunmehr 39 Artikeln zusammengefasst. Gleichwohl ist der Inhalt gleich geblieben. Die Änderungen beziehen sich – von der Verkürzung der Prüfzeit für Dokumente von sieben auf fünf Arbeitstage abgesehen – im Wesentlichen auf einen veränderten Aufbau sowie den Versuch einer begrifflichen Präzisierung von altbewährten Grundsätzen. Das hat die ICC offenbar auch selbst eingesehen. Mit ihrem mit nahezu sechsmonatiger Verspätung nach Inkrafttreten erschienenen Kommentar „Commentary on UCP 600“, Article-by-Article Analysis by the UCP 600 Drafting Group, ICC-Publ. Nr. 680, (Comm. Publ. Nr. 680) S. 8 heißt es: „UCP 600 Whilst not containing many substantial changes in practice does have a new style and structure”
. Es muss bezweifelt werden, ob eine Reform nur wegen eines verbesserten Aufbaus und einer verbesserten sprachlichen Fassung notwendig war.

c)
Kurzüberblick über die Reform

aa)
Gliederung

Die ERA 600 haben bedauerlicherweise die bisherige Einteilung in mit Großbuchstaben bezeichneten Abschnitten aufgegeben und stattdessen die einzelnen Artikel undifferenziert hintereinandergestellt, wenn auch mit Überschriften versehen. Nachstehend ist der Versuch gemacht, die einzelnen Artikel nach Zusammengehörigkeit in Abschnitten zu gliedern; diese Gliederung hat keinen offiziellen Charakter:

Artikel 1 – 5
Definitionen, Auslegungen, Unabhängigkeit des Akkreditivs vom Grundgeschäft

Artikel 6 – 10
Benutzbarkeit, Verfalldatum/Ort, Verpflichtung von Eröffnungs- und Bestätigungsbank, Avisierung/Änderungen

Artikel 11 – 17
Voravis, Nominated Bank, Rembours, Dokumentenprüfung, unstimmige Dokumente, Rügeverzicht, Originale und Kopien

Artikel 18
Rechnung

Artikel 19 – 27
Transportdokumente

Artikel 28
Versicherungsdokumente

Artikel 29 – 37
Verlängerungen, Toleranzen, Teilverladungen, Teilinanspruchnahmen, Freizeichnungsklausel

Artikel 38 – 39
Übertragbare Akkreditive, Abtretung von Akkreditiverlösen

bb)
Materielle Änderungen

Art. 13 b ERA 600: Die für die Praxis bedeutsamste Änderung besteht in der Herabsetzung des zeitlichen Limits für die Dokumentenprüfung von bisher sieben Bankarbeitstagen (Art. 13 b ERA 500) auf nunmehr fünf Bankarbeitstage (Art. 14 b ERA 600). Ob dies ein Fortschritt im Sinne schnellerer Dokumentenprüfung ist oder umgekehrt dazu führt, dass die Banken das neue Limit entgegen der Intention der ERA voll ausschöpfen, wird sich zeigen.

cc)
Einführung der Zulässigkeit der vorzeitigen Auszahlung von Deferred-Payment- und Akzeptierungsakkreditiven als mutmaßlich unwirksame Überraschungsklausel

Quasi nebenbei haben die ERA 600 entgegen nationaler und internationaler Rechtsprechung die vorzeitige Auszahlung von Deferred-Payment- und Akzeptierungsakkreditiven für zulässig erklärt. Sowohl Eröffnungs- als auch Bestätigungsbank sind nach Art. 7 c, Art. 8 c ERA 600 zum Rembours verpflichtet „unabhängig davon, ob die benannte Bank vor Fälligkeit gezahlt oder angekauft hat“. Nach Art. 12 b ist eine benannte Zweitbank, die das Akkreditiv nicht bestätigt hat, ermächtigt, ihr Akzept oder ihre eingegangene Verpflichtung zur hinausgeschobenen Zahlung im Voraus zu zahlen oder anzukaufen. Diese Regelungen sind nach Auffassung des Verf. unwirksam und sollten bei der Eröffnung von Akkreditiven ausdrücklich ausgeschlossen werden, sofern sich der Akkreditivauftraggeber mit der vorzeitigen Honorierung nicht explizit einverstanden erklärt hat. Der Grund dafür ist wie folgt:

Deferred-Payment- und Akzeptierungsakkreditive stellen aus Sicht des Akkreditivauftraggebers eine Stundung des Kaufpreises dar. Hieran sind die beteiligten Banken bei Eröffnung und Abwicklung von Akkreditiven nach dem Grundsatz der Auftragsstrenge gebunden. Hierdurch wird dem Auftraggeber bzw. Eröffnungs- und/oder Bestätigungsbank die Möglichkeit gegeben, sich auf eine Zahlungsverweigerung zu berufen, wenn zwischen Dokumentenaufnahme und der Fälligkeit sich Beweismittel gefunden haben für einen offensichtlichen Rechtsmissbrauch.
Während die Beurteilung der vorfristigen Auszahlung von Nachsichtakkreditiven in der deutschen Rechtsprechung zunächst umstritten war
, das OLG Frankfurt die Frage noch offen ließ
, hat der BGH entschieden, dass es sich nicht um eine Erfüllung, sondern vielmehr um eine übliche Bevorschussung auf eigenes Risiko der kreditierenden Bank handelt
. Auch nach Literaturmeinung ist eine vorzeitige Auszahlung des Akkreditivs durch die ERA nicht gedeckt
. Die ICC bezieht sich ausdrücklich auf die gegenteiligen Urteile, denen sie entgegenwirken will, stellt allerdings in dem Kommentar der Drafting Group selbstkritisch die Frage, ob die Mehrheit der Bankenkommission überhaupt zu einer solchen Regelung berechtigt war
. Auch Keßler hat Zweifel, ob die neuen Regeln nicht überraschend i.S.v. § 305 c BGB sind und zu einer unangemessenen Benachteiligung i.S.v. § 307 Abs. 1 und 2 BGB führen
. Die weitere nationale und internationale Rechtsprechung zu den neuen Regelungen bleibt abzuwarten. Bis dahin sollte diese ‑ wie bereits erwähnt – jedoch entweder ausgeschlossen oder vom Akkreditivauftraggeber ausdrücklich gegengezeichnet werden zwecks Zustimmung. Dieser Ratschlag gilt nach Auffassung des Verf. auch für Akzeptierungsakkreditive, obwohl sich hier argumentieren ließe, mit Erteilung des Akzeptes habe die betreffende Bank bei nachgewiesenem Rechtsmissbrauch ohnehin keinerlei Möglichkeit mehr, sich auf einen vor Fälligkeit entdeckten Rechtsmissbrauch zu berufen. Das mag zutreffen, wenn der Begünstigte das ihm erteilte Akzept an eine Drittbank verkauft hat. Ungeklärt ist jedoch die Rechtslage, wenn die zur Akzeptierung ermächtigte Bank für eigenes Akzept ankauft.

dd)
Sprachliche Klarstellungen ohne wesentliche Praxisrelevanz

· Art. 14 ERA 600: Das Prüfungskriterium „on its face“ ist nur noch in Art. 14 ERA 600 (Dokumentenprüfung) enthalten, im Gegensatz zu den ERA 500 jedoch nicht mehr in anderen Artikeln wiederholt. Hierin liegt gleichwohl keine materielle Änderung; es sollte lediglich offen bleiben, ob gegebenenfalls auch die Rückseite eines Dokumentes zu prüfen ist.

· Das Kriterium der Widersprüchlichkeit von Dokumenten untereinander (Art. 13 a Satz 3 ERA 500) wurde entschärft in den Passagen: „when read in context … need not to be identical had must not conflict“ (Art. 14 d ERA 600).

· Einführung des Oberbegriffes „to honour“ für die Verpflichtung der Erfüllung der Eröffnungsbank bei Sicht-, Nachsicht-, Akzeptierungs- und Negoziierungsakkreditiven (Art. 7 a (i) bis (v) ERA 600), wenngleich bei den Definitionen in Art. 2 ERA 600 der neue Begriff der „Honorierung“ sich nicht auf Negoziierungsakkreditive bezieht und die Negoziierung dort als gesonderte, wenn auch gleichwertige Erfüllungsform behandelt wird.

· Einführung des Begriffs der „konformen Dokumentenvorlage“. Nach wie vor sind Dokumente daraufhin zu prüfen, ob sie „on the face“ mit den Akkreditivbedingungen übereinstimmen, jedoch mit der Ergänzung, ob sie „eine konforme Dokumentenvorlage zu bilden scheinen“ (Art. 14 a ERA 600). Mit dem ergänzenden Passus ist keine Aufweichung des Grundsatzes der Dokumentenstrenge in seinem bisherigen Verständnis beabsichtigt. Das ergibt sich auch aus der inzwischen erschienenen Neufassung der ISBP, ICC-Publ. Nr. 681.Die ICC-Publ. Nr. 645 über den Standard internationaler Bankpraxis in der Dokumentenprüfung (ISBP) hat weiterhin Gültigkeit
. Die ICC stellt in ihrer Einführung ausdrücklich fest, dass sich die ISBP zu einer notwendigen Ergänzung der ERA entwickelt haben und weiter angewandt werden sollen. Im Gegensatz dazu sind die vier Positionspapiere der ICC vom September 1994 auf die ERA 600 nicht mehr anwendbar, die Entscheidung über die Feststellung eines Originaldokuments ist dagegen weiterhin gültig, wurde jedoch in den Wortlaut der ERA 600 integriert
.
· Neue Definition des Negoziierungsbegriffes als Vorausleistung oder Übernahme einer Verpflichtung zur Vorausleistung (Art. 2 ERA 600).

2.
Anwendbarkeit der ERA / Application of UCP (Art. 1 ERA 600)

a)
ERA zwischen Usance und AGB/ausdrücklicher Einbeziehungshinweis

Der Streit darüber, ob die ERA bei Außenhandelsgeschäften bereits deswegen gelten, weil sie Usance, lex mercatoria oder autonomes Welthandelsrecht darstellen
, dauert zwar fort. Realistischerweise ist jedoch davon auszugehen, dass die ERA von der Rechtsprechung und der h. L., jedenfalls was ihre Einbeziehung in Verträge im Ganzen angeht, als AGB behandelt werden
. Dem trägt Art. 1 ERA 600 in Übereinstimmung mit dem bisherigen Art. 1 ERA 500 insoweit Rechnung, als die ERA nur bei schriftlicher Einbeziehung gelten. Die einzige wenig praxisrelevante Änderung im neuen Art. 1 ERA 600 besteht darin, dass die Einbeziehung ausdrücklich erfolgen muss („when the text of the credit expressly indicates that it is subject to these rules“). Es ist nicht ersichtlich, welche Steigerung mit dieser Formulierung beabsichtigt ist. Eine Hervorhebung der Bezugnahme auf die ERA durch besondere Vorhebung im Druck ist nach wie vor nicht erforderlich.

b)
Zulässigkeit des Ausschlusses einzelner Regelungen der ERA

Nach wie vor können einzelne Bestimmungen der ERA bei Akkreditiveröffnung ausgeschlossen werden (Beispiel: Ausschluss von Art. 23 c (i) ERA 600: Irrelevanz des Umladeverbotes bei Lufttransporten). Solche Ausschlüsse sollten, weil sie die Ausnahme bilden, auch von der äußeren Form her durch entsprechende Drucktechnik so deutlich gemacht werden, dass sie auf erste Sicht erkennbar sind (vgl. auch Art. 1 ERA 600: „They are binding on all parties thereto unless expressly modified or excluded by the credit.“). Die neuen ISBP, Publ. Nr. 681 E, erwähnen bespielhaft unter Nr. 3 selbst die Möglichkeit, die Geltung von Art. 20 c ERA 600 auszuschließen zwecks Durchsetzung eines anderenfalls unbeachtlichen Umladeverbots.

c)
Unklarer Geltungsumfang der ERA bei Anwendung auf einen Standby Letter of Credit

Nach wie vor sind die ERA auch auf einen Standby Letter of Credit anwendbar, wenngleich umstritten ist, welche Artikel im Einzelnen einwendbar sein sollen. Das ergibt sich aus der Einschränkung „to the extent to which they may be applicable“
 (Art. 1 ERA 600).

So hat z. B. die Banking Commission die Anwendung der Präsentationsfrist von 21 Tagen bei Ausstellung von Transportpapieren (Art. 43 ERA 500/Art. 47 a ERA 400) auf einen Standby Letter of Credit abgelehnt: „The commission decided that under standby credit Art. 47 a UCP does not apply, particularly where it is only a copy document which is, therefore, not a transport document.”
 Allerdings hat sich die ICC, von dieser Einzelfallentscheidung abgesehen, nicht in der Lage gesehen, die Artikel genau zu bestimmen, die auf einen Standby nicht anwendbar sind. Fest steht nur, dass dies für die Mehrzahl der Richtlinien zutrifft
. Die Nichtanwendbarkeit ergibt sich daraus, dass es sich bei dem erstmals durch die Revision 1983 in den Geltungsbereich der ERA einbezogenen Standby der Sache nach um Garantien amerikanischer Banken handelt, die historisch gesehen aus Gründen der inneramerikanischen Bankengesetzgebung in Akkreditivform, also gegen ein Dokument zahlbar gestellt wurden, wobei dieses Dokument kein Warendokument zu sein braucht, sondern jeder beliebige Draft oder auch eine vorgeschriebene Erklärung des Begünstigten ausreichend ist
.

3.
Definitionen und Auslegungen / Definitions and Interpretations (Art. 2/Art. 3 ERA 600)

a)
Neue Systematik

Eine der wichtigsten strukturellen Änderungen der ERA besteht in der Zusammenfassung von Definitionen in Art. 2 ERA 600 und von Auslegungsregeln in Art. 3 ERA 600. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Konzentration der schon in den ERA 500 enthaltenen, aber jeweils den einzelnen Dokumenten zugeordneten Definitionen und Auslegungsregeln, die teilweise wiederholt wurden. Ziel der ERA 600 war es, diese „Textwiederholungen“ zu vermeiden. Die Voranstellung aller Definitionen und Auslegungsregeln ist von der Systematik her gesehen sicherlich richtig, für die Praxis gleichwohl nicht unproblematisch, weil zu abstrakt, denn der Praktiker muss sich nunmehr aussuchen, welche Definition bzw. Auslegungsregel für welches Dokument gedacht ist. Auch vermeidet die neue Systematik nicht alle Wiederholungen, weil ein Teil der Definitionen und Auslegungsregeln, wie z. B. der Begriff der Negoziierung oder konformen Dokumentenvorlage bei Darstellung der Verpflichtung von Eröffnungs- und Bestätigungsbank, zusätzlich erläutert werden müssen. Keßler stellt hierzu zutreffend fest: „Der Umgang mit den Definitionen ist nicht immer einfach, sondern erfordert in den ERA 600 hin und her zu blättern.“

b)
Definitionen / Definitions (Art. 2 ERA 600)

Art. 2 ERA 600 enthält nunmehr die zwölf wichtigsten, für die Anwendung der ERA maßgeblichen Definitionen. Grund für diese Zusammenfassung war nach Auffassung der ICC, dass die vorstehenden Definitionen eigenen Charakter haben und somit keinem bestimmten Artikel zuzuordnen sind
. Nicht enthalten in der Zusammenfassung von Art. 2 ERA 600 sind die Definitionen für übertragbare Akkreditive für die „zweite avisierende Bank“ (Art. 9 c ERA 600), für das Voravis (Art. 11 ERA 600), für die „Rembours beanspruchende Bank“ als auch für die „Remboursbank“ selbst (Art. 13 a ERA 600), sowie die Haftung einer Auftrag gebenden Bank für Provisionen, Kommissionen usw. (Art. 37 c ERA 600).

Eine Reihe der in Art. 2 ERA 600 aufgeführten Definitionen, wie z. B. avisierende Bank, Auftraggeber, Begünstigter, Bestätigung usw. bedürfen keiner Erläuterung. Nachstehend werden nur die Definitionen aufgeführt, die eine neue Terminologie, gleichfalls aber keine sachliche Änderung darstellen.

Konforme Dokumentenvorlage (Complying Presentation): Dieser neue Terminus ist nur eine Zusammenfassung bewährter Prüfungsgrundsätze. Drei Kriterien müssen erfüllt sein: Die Vorlage muss übereinstimmen (1) mit den Akkreditivbedingungen (terms and condition), (2) mit den anwendbaren Bestimmungen der ERA 600 und (3) mit dem Standard internationaler Bankpraxis
. Bezüglich des Standards internationaler Bankpraxis verweist die ICC auf den neu gefassten ISBP
, macht aber deutlich, dass auch die neue Publikation keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat; der weitergehende Begriff der Internationalen Bankpraxis gilt also weiter.

Credit (Akkreditiv): Auch an der Definition des Akkreditivs als einer „wie auch immer benannte oder bezeichnete Vereinbarung, die … eine feststehende Verpflichtung der eröffnenden Bank begründet“, hat sich nichts geändert. Neu ist lediglich, dass alle Akkreditive in Zukunft automatisch unwiderruflich sind entsprechend dem Regelfall der Praxis.
Honorieren (Honour): Honorieren ist lediglich ein Sammelbegriff für die Verpflichtung zur Erfüllung von Sicht-, Nachsicht- sowie Akzeptierungsakkreditiven. Dabei erscheint es wenig systematisch, dass die Verpflichtung zur Erfüllung von Negoziierungsakkreditiven nicht unter dem Begriff der Honorierung aufgeführt ist. Gleichwohl hat sich an der Rechtslage nichts geändert, denn – wie bisher – muss ein Akkreditiv nach Art. 6 b ERA 600 angeben, ob es durch Sichtzahlung, hinausgeschobene Zahlung, Akzeptleistung oder Negoziierung benutzbar ist. Selbstverständlich ist die Eröffnungsbank gemäß Art. 7 a (v) ERA 600 verpflichtet, Negoziierungsakkreditive ebenso wie die drei anderen Akkreditivarten zu erfüllen.

Zulässigkeit der Ausstellung von Akkreditiven durch Nichtbanken: Auch die ERA 600 bezeichnen den Aussteller eines Akkreditivs als „Eröffnungsbank“ und sprechen nicht generalisierend von einem beliebigen Akkreditivaussteller. Gleichwohl bestehen nach wie vor keine Bedenken – worauf der Kommentar der ICC unter Bezugnahme auf frühere Opinions der ICC Banking Commission hinweist ‑, dass Akkreditive auch von einer Nichtbank ausgestellt werden
. Da jedoch Akkreditive von Banken und Nichtbanken unterschiedlich bewertet werden, ist es nach der zutreffenden Auffassung der ICC notwendig, bei der Avisierung von Akkreditiven, deren Aussteller Nichtbanken sind, auf deren Status hinzuweisen (ICC, a.A.).

Bankarbeitstag (Banking day): Was ein Bankarbeitstag ist, hat insbesondere Bedeutung für die Berechnung der nunmehr auf fünf Tage herabgesetzte Frist für die Dokumentenprüfung. Auch die ERA 600 stellen auf solche Tage ab, an denen eine Bank „üblicherweise für Dokumentengeschäfte geöffnet ist“. Das kann auch ein Sonnabend sein, aber nur, wenn die betreffende Bank an diesem Tag nicht nur Zahlungsverkehr, sondern eben auch Dokumentengeschäft betreibt
. Unabhängig davon, wie „halbe Bankarbeitstage“ zu bewerten sind, ist klar, dass die Öffnungszeiten von Banken nicht nur von Land zu Land (ein Sonnabend ist ‑ anders als z. B. in Singapur ‑ in China ein Bankarbeitstag), sondern auch innerhalb desselben Landes unterschiedlich sein können.

c)
Auslegungen / Interpretations (Art. 3 ERA 600)

Ebenso wie bei den Definitionen des Art. 2 ERA 600 fasst Art. 3 ERA 600 alle in den ERA 500 enthaltenen Auslegungsregeln in einem einzigen Artikel zusammen. Ob dies die von der ICC erhoffte Vereinfachung ist, sei dahingestellt. Ebenso wie bei den Definitionen fehlt es für den Praktiker an einer Bezugnahme auf den Anwendungsbereich dieser Interpretationen.

Singular gleich Plural: Es wird festgestellt, was bisher ohnehin niemand bezweifelt hatte, dass die Verwendung des Singulars auch den Plural einschließt und umgekehrt. Das gleiche gilt für die Feststellung, dass nach ERA 600 nunmehr die Unwiderruflichkeit eines Akkreditivs der Regelfall ist und nicht mehr ausdrücklich betont werden muss.

Unterzeichnung/Legalisierung: Die Unterzeichnung eines Dokumentes kann unverändert „handschriftlich, durch Faksimile-Unterschrift, perforierte Unterschrift, Stempel, Symbol oder durch irgendeine andere mechanische oder elektronische Authentisierungsmethode unterzeichnet sein“. Dies entspricht dem bisherigen Art. 20 b ERA 500. Auch die Bedingung, wonach ein Dokument legalisiert, mit einem Sichtvermerk versehen oder beglaubigt sein muss, gilt unverändert als erfüllt „durch irgendeine Unterschrift, ein Zeichen, einen Stempel oder Aufkleber auf dem Dokument, wodurch diese Bedingung erfüllt zu sein scheint“. Dies entspricht Art. 20 d ERA 500.

Zeitbestimmungen: „Prompt“, „unverzüglich“, „baldmöglichst“ werden in Übereinstimmung mit Art. 46 b ERA 500/ISBP, ICC-Publ. Nr. 645, § 23, weiterhin nicht beachtet, sofern nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist, dass diese Begriffe in einem Dokument verwendet werden müssen.

Die Bedingung „am oder um den“ („on or about“) werden unverändert dahin ausgelegt, dass eine Ereignung innerhalb eines Zeitraums von fünf Kalendertagen vor bis fünf Kalendertagen nach dem angegebenen Datum eintreten muss.

Bedingungen wie „bis“, „bis zum“, „ab“ und „zwischen“ („to“, „until“, „from“ and „between“) schließen, wenn sie zur Bestimmung einer Verladefrist verwendet werden, das angegebene Datum ein und die Worte „vor“ und „nach“ („bevor“ and „after“) schließen das angegebene Datum aus; auch dies entspricht Art. 46 c ERA 500. Das gleiche gilt für die Begriffe „erste Hälfte“ und „zweite Hälfte“ eines Monats (Art. 47 c ERA 500) sowie für die Bedingungen „Anfang“, „Mitte“ oder „Ende“ eines Monats, deren Auslegung mit Art. 47 d ERA 500 übereinstimmt.

Die Bedingungen „ab“ und „nach“ („from“ and „after“) schließen unverändert, wenn sie zur Bestimmung eines Fälligkeitsdatums verwendet werden, das angegebene Datum aus. Das gilt seit der Interpretation durch ISBP, ICC-Publ. Nr. 645, § 45 d, unverändert. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Auslegung von „from“ in Bezug auf Fälligkeit nicht identisch ist, wenn es gebraucht wird zur Bestimmung von Zeiteinheiten (periods) für eine Verschiffung.

Unbeachtlichkeit der ungenauen Beschreibung des Ausstellers eines Dokumentes: Weiterhin sind Bedingungen wie „erstklassig“, „gut bekannt“, „qualifiziert“, „unabhängig“, „offiziell“, „kompetent“ oder „örtlich“ zur Definition des Ausstellers eines Dokumentes ungeeignet. Werden sie trotzdem verwandt, so nehmen Banken nach wie vor entsprechend der alten Regelung des Art. 21 ERA 500 jedes Dokument auf, egal von wem ausgestellt. Der einzige Vorteil bei Verwendung der vorstehenden pauschalen Qualifizierungen besteht darin, dass nur der Begünstigte selbst die geforderten Dokumente nicht ausstellen kann.

d)
Zusätzliche Definition der Unabhängigkeit der Akkreditivverpflichtung

Art. 4 ERA 600 mit der Überschrift „Akkreditive im Verhältnis zu Verträgen“ („Credit v. Contracts“) stellt in Übereinstimmung mit Art. 3 ERA 500 unverändert klar, dass ein Akkreditiv „seiner Natur nach ein von dem Kauf oder anderen Vertrag, auf dem es möglicherweise beruht, getrenntes Geschäft“ ist. Unverändert gilt, dass ein Akkreditiv kein Vertrag zugunsten Dritter ist; der Begünstigte kann sich keinesfalls auf Vertragsbeziehungen berufen, die zwischen Auftraggeber und Eröffnungsbank bestehen.
Art. 5 ERA 600 wiederholt mit kleinen stilistischen Änderungen: „Banken befassen sich mit Dokumenten und nicht mit Waren oder Dienstleistungen.“ Weggefallen ist nur die Formulierung, dass dies für alle Beteiligten des Akkreditivs gilt, weil der Begünstigte sich nicht nur mit den Dokumenten, sondern auch mit dem zugrunde liegenden Warengeschäft befasst
. Auch diese scheinbare Klarstellung ist missverständlich, weil auch der Begünstigte bei der dokumentären Abwicklung des Akkreditivs keinerlei Einwendungen aus dem Grundgeschäft erheben darf.

II.
Benutzbarkeit, Verfalldatum, Ort für die Dokumentenvorlage/Verpflichtung von Eröffnungs-/Bestätigungsbank

1.
Benutzbarstellung und Gültigkeit

a)
Grundbegriffe

Die Abwicklung eines Akkreditivs wird maßgeblich dadurch bestimmt,

bei welcher Bank der Begünstigte die Dokumente innerhalb der bestimmten Laufzeit einzureichen hat (bisher Art. 42 ERA 500),

bei welcher Bank das Akkreditiv benutzbar gestellt ist zwecks Honorierung der Dokumente durch Zahlung, Akzeptierung oder Negoziierung (bisher Art. 10 ERA 500).

Die ERA 600 verwenden anstelle des früheren Begriffs der Zahlbarstellung zutreffend den Begriff der Benutzbarkeit, weil ein Akkreditiv nicht nur durch Zahlung, sondern auch durch Akzeptierung oder Negoziierung erfüllt werden kann. In der Praxis wird ein Akkreditiv regelmäßig bei derselben Bank gültig und benutzbar gestellt, zwingend ist dies jedoch nicht, wenngleich es unzweckmäßig ist, Gültigkeit und Benutzbarstellung auseinanderfallen zu lassen (Ausnahme: frei negoziierbare Akkreditive, die bei jeder zur Aufnahme der Dokumente bereiten Bank fristwahrend in Anspruch genommen werden können). Hat die Eröffnungsbank jedoch ein Akkreditiv bei einer bestimmten Zweitbank benutzbar gestellt, so bestand ihre Primärverpflichtung unter dem Akkreditiv in erster Linie darin, durch Erfüllung seitens der ihr benannten Zweitbank zu sorgen. Der Begünstigte konnte die Dokumente zwar fristwahrend bei der Eröffnungsbank bzw. Bestätigungsbank einreichen, musste sich wegen der Erfüllung jedoch auf die Zweitbank verweisen lassen
.

b)
Benutzbarkeit, Verfalldatum, Ort für die Dokumentenvorlage

Auch nach den ERA 600 muss ein Akkreditiv in Übereinstimmung mit dem bisherigen Art. 10 ERA 500

die Bank angeben, bei der es benutzbar ist oder ob es bei jeder Bank benutzbar ist (Art. 6 a ERA 600),

ob es durch Sichtzahlung, hinausgeschobene Zahlung, Akzeptleistung oder Negoziierung benutzbar ist (Art. 6 b ERA 600)

und außerdem ein Verfalldatum für die Dokumentenvorlage angeben (Art. 6 d (i) ERA 600).

Somit ist bezüglich der Benutzbarstellung und Gültigkeit von Akkreditiven keine Änderung eingetreten.

c)
Keine Tratten auf den Auftraggeber

Art. 6 c ERA 600 verstärkt lediglich den bereits in Art. 9 a (iv) und Art. 9 b (iv) ERA 600 enthaltenen Grundsatz, dass ein Akkreditiv nicht die Ausstellung von Tratten auf den Auftraggeber vorsehen soll. Damit soll verhindert werden, dass der Auftraggeber Beteiligter bei der Abwicklung des Akkreditivs wird
. Diese Gefahr besteht jedoch nicht, denn nach Art. 7 a (iv) ERA 600 haftet die Eröffnungsbank bei einem Akzeptierungsakkreditiv auch dann, wenn z. B. eine benannte Bank eine auf sie gezogene Tratte nicht akzeptiert. Das muss genauso gelten, wenn der Auftraggeber ein auf ihn gezogenes Akzept nicht erteilt. Gleichwohl ist es zur Vermeidung von Missverständnissen zweckmäßig, im Akkreditiv von Trattenziehungen auf den Auftraggeber abzusehen.
d)
Benutzbarstellung und Verfallort

Neu und missverständlich ist in Art. 6 a ERA 600 die Formulierung: „Ein bei einer benannten Bank benutzbares Akkreditiv ist auch bei der eröffnenden Bank benutzbar.“ Diese Formulierung erweckt den Eindruck, als ob der Begünstigte ein Wahlrecht hätte, eine Honorierung des Akkreditivs entweder bei der benannten Zweitbank oder auch bei der Eröffnungsbank zu verlangen. Dies würde zu einem völligen Durcheinander der Rechtsbeziehungen zwischen Eröffnungsbank und benannter Zweitbank führen, denn bei Direktinanspruchnahme müsste die Eröffnungsbank stets zunächst prüfen, ob die benannte Zweitbank schon mit den Dokumenten befasst war und sie möglicherweise entweder bevorschusst oder wegen irgendwelcher Mängel abgelehnt hat. Nach Auffassung des Verf. ist jedoch auch unter Geltung der ERA 600 eine Direktinanspruchnahme der Eröffnungsbank unzulässig. Das ergibt sich aus Art. 7 a (ii) ERA 600, wonach die Eröffnungsbank die Dokumente bei Einschaltung einer Zweitbank als Zahlstelle nur dann honorieren muss, wenn die Zweitbank das Akkreditiv – mag es sich um ein Sichtakkreditiv, ein Deferred-Payment-Akkreditiv, ein Akzeptierungsakkreditiv oder ein Negoziierungsakkreditiv handeln – nicht erfüllt (vgl. Art. 7 a (i) bis (v) ERA 600).

2.
Verpflichtung der Eröffnungsbank / Issuing Bank Undertaking (Art. 7 ERA 600)

a)
Einarbeitung neuer Terminologie ohne materielle Änderung

Art. 7 ERA 600 definiert die Verpflichtungen der Eröffnungsbank in Übereinstimmung mit den Art. 9 a (i) bis (iv) ERA 500. Die Neufassung erfolgte ausschließlich deswegen, um die begrifflichen Klarstellungen des Art. 2 (Complying presentation, Confirmation, Confirming, Credit Honour, Issuing bank, Negotiation, Nominated bank, Presentation und Presenter) einzuarbeiten.

b)
Inanspruchnahme der Eröffnungsbank erst nach Nichterfüllung durch Zweitbank

Art. 7 a (i) bis (v) ERA 600 beschreibt zutreffend die Verpflichtung der Eröffnungsbank je nach dem, ob das Akkreditiv durch Sichtzahlung, hinausgeschobene Zahlung, Akzeptierung oder Negoziierung benutzbar ist. Dabei kommt es darauf an, ob das Akkreditiv im Sinne von Art. 7 a (i) ERA 600 bei der Eröffnungsbank selbst oder bei einer Nominated Bank zahlbar gestellt ist. Bei der zweiten Alternative heißt es ausdrücklich, dass die Verpflichtung der Eröffnungsbank zur „Honorierung“ darin besteht, erst dann zu zahlen, zu akzeptieren oder zu negoziieren, wenn die nominierte Zweitbank dies nicht tut (Beispiel: Art. 7 a (i) ERA 600: „Sichtzahlung bei einer benannten Bank und diese benannte Bank nicht zahlt“).

Hieraus ergibt sich, dass auch nach den neuen ERA 600 die Zahlstellenvereinbarung wesentlicher Bestandteil der Akkreditiveröffnung ist. Die Bestimmung, wonach das Akkreditiv bei einer bestimmten Bank benutzbar gestellt ist, gehörte schon nach Art. 10 b (i) ERA 500 zu den wesentlichen Bedingungen der Abwicklung, die gemäß Art. 9 d (i) ERA 500 ohne Zustimmung der Eröffnungs-, der etwaigen Bestätigungsbank sowie des Begünstigten weder geändert noch annulliert werden dürfen. Der Begünstigte hat nach wie vor keinen Anspruch darauf, unter Umgehung einer eingesetzten Benutzbarkeitsstelle von der Eröffnungs- oder Bestätigungsbank direkt die Gegenleistung für seine Dokumente zu fordern. Das gilt selbst dann, wenn er im Land der Zahlstelle aus devisenrechtlichen Gründen nicht über den ihm gutgeschriebenen Akkreditivgegenwert disponieren kann. Nach hier vertretener Auffassung beinhaltet Art. 6 a ERA 600 trotz seines missverständlichen Wortlautes keine Änderung
. Art. 7 a (v) ERA 600 stellt ebenso wie Art. 7 a (i) ERA 600 klar, dass auch im Falle einer Negoziierung die Eröffnungsbank die Dokumente erst dann zu honorieren hat, wenn die benannte Bank eine Negoziierung abgelehnt hat. Auch insoweit hat die Eröffnungsbank also in erster Linie die Verpflichtung, für Negoziierung durch die von ihr benannte Zweitbank zu sorgen. Dabei schließt Art. 7 a (v) ERA 600 eine Negoziierung durch die Eröffnungsbank selbst aus
.

3.
Verpflichtung der Bestätigungsbank / Confirming Bank Undertaking (Art. 8 ERA 600)

a)
Haftung als Gesamtschuldner

Die Bestätigung eines Akkreditivs begründet nach wie vor „eine feststehende Verpflichtung der bestätigenden Bank zusätzlich zu derjenigen der eröffnenden Bank“ (vgl. Art. 2 ERA 600). Wir haben es mit dem Phänomen zu tun, dass die Ansprüche des Begünstigten gegen die Eröffnungsbank und Bestätigungsbank unterschiedlichen Rechtsordnungen unterliegen, weil nach internationalem Privatrecht für beide ihr Sitzrecht gilt
. Die Definition der Verpflichtung der Bestätigungsbank durch Art. 8 a ERA 600 entspricht materiell der bisherigen Regelung in Art. 9 b (i) bis (iv) ERA 500. Wie bei der Definition der Verpflichtung der Eröffnungsbank, berücksichtigt Art. 8 a ERA 600 lediglich die neue Terminologie, wonach die Verpflichtung zur Erfüllung eines Akkreditivs in dessen „Honorierung“ („to honour“) besteht. Das gleiche gilt für die anderen in Art. 2 ERA 600 eingeführten Begriffsbestimmungen wie z. B. Beneficiary, Complying presentation usw., die ‑ wie bereits ausgeführt – eine materielle Bedeutung haben.

b)
Negoziierungsakkreditive

Art. 8 a (ii) ERA 600 stellt in Übereinstimmung mit der bisherigen Auslegung von ERA 500 klar, dass die Bestätigungsbank bei einem Negoziierungsakkreditiv die Dokumente ohne Regress ankaufen muss („without recourse“). Daraus folgt im Umkehrschluss, dass ‑ wie schon bisher ‑ bei unbestätigten Akkreditiven eine benannte Bank keine Verpflichtung hat, die Dokumente vorbehaltlos anzukaufen.

III.
Eröffnung von Akkreditiven (Art. 9 bis 12 ERA 600)

1.
Avisierung von Akkreditiven und Änderungen / Advising of Credits and Amendments (Art. 9 ERA 600)

Art. 9 ERA 600 stellt eine Kombination der früheren Art. 7 sowie Art. 11 b ERA 500 dar und betont lediglich stärker noch als bisher das fehlende Obligo der Avisierungsbank gegenüber den Begünstigten durch die Formulierung „without any undertaking to honour or negotiate“. Nach wie vor bestehen die Hauptaufgaben der avisierenden Bank darin,

sich über die augenscheinliche Echtheit des Akkreditivs oder einer Änderung zu vergewissern („apparent authenticity“);

zu prüfen, ob ein Avis die Bedingungen des Akkreditivs oder einer Änderung genau wiedergibt (Art. 9 b ERA 600).

Sprachlich betont die Neufassung, dass es nicht ausreicht, wenn die avisierende Bank die „augenscheinliche Echtheit“ des Akkreditivs nur überprüft; sie muss sich vielmehr über die Echtheit „vergewissern“ („has satisfied“)
. Kann sich die avisierende Bank keine Gewissheit über die Echtheit des Akkreditivs verschaffen, muss sie gemäß Art. 9 f ERA 600 unmittelbar die Bank informieren, die ihr den avisierten Auftrag erteilt hat. Das gleiche gilt in Übereinstimmung mit ERA 500, wenn die mit der Avisierung beauftragte Bank den Avisierungsauftrag überhaupt nicht ausführen will (Art. 9 e ERA 600).

Neu ist die Einführung des Konzeptes einer zweiten avisierenden Bank gemäß Art. 9 c ERA 600 („second advising bank“).

2.
Änderungen / Amendments (Art. 10 ERA 600)

a)
Kreis der Zustimmungsberechtigten

Art. 10 a bis c ERA 600 gibt mit nur kleinen stilistischen Änderungen die Regelung des bisherigen Art. 9 d (i) bis (ii) ERA 500 wieder. Unverändert kann ein Akkreditiv nur mit Zustimmung der Eröffnungsbank, einer etwaigen Bestätigungsbank bzw. des Begünstigten geändert oder annulliert werden (Art. 10 a ERA 600). Daraus folgt: Wie bisher, kann sich eine benannte Bank, die das Akkreditiv nicht bestätigt hat, nicht gegen den Widerruf ihrer Zahlstellenfunktion wehren. Sie muss selbst solchen Weisungen der Akkreditivbank folgen, die im Verhältnis zum Begünstigten unzulässig sind
.

b)
Keine stillschweigende Zustimmung zu mitgeteilten Änderungen

Kontrovers wurde von den nationalen Komitees während der Reform die Frage diskutiert, ob bzw. wie der unliebsame Schwebezustand beendet werden kann, wenn der Begünstigte sich zu ihm angezeigten Änderungen des Akkreditivs nicht äußert. Im Ergebnis blieb es jedoch dabei, dass sich der Begünstigte seine Entscheidung bis zum Ablauf des Akkreditivs offen lassen kann. Eine Bestimmung des Akkreditivs, wonach Änderungen automatisch in Kraft treten, wenn sich der Begünstigte innerhalb einer ihm gesetzten Frist nicht äußert, wird durch Art. 10 f ERA 600 ausdrücklich für unwirksam erklärt. Dies entspricht dem bisherigen Art. 9 d (iii) ERA 500. Unverändert gilt auch eine nur teilweise Annahme einer Änderung als Ablehnung im Ganzen (Art. 10 e ERA 600).

3.
Akkreditive und Änderungen per Telekommunikation und Voravis / Teletransmitted and Pre-Advised Credits and Amendments (Art. 11 ERA 600)

a)
Wirksamkeit vorbehaltloser Telekommunikation

Art. 11 ERA 600 ist ohne Einschränkung identisch mit den bisherigen Art. 11 a und 11 c ERA 500, wobei Art. 11 b ERA 500 in Art. 9 d ERA 600 verschoben wurde.

Unverändert gilt der Grundsatz der sofortigen Wirksamkeit der Telekommunikation: Der einer Zweitbank zwecks Avisierung per Telekommunikation übermittelte Akkreditivtext gilt, sofern gegenteilige Weisungen der Eröffnungsbank fehlen, als rechtswirksame Verpflichtung der Eröffnungsbank („Instrument für die Inanspruchnahme des Akkreditivs“). Das gleiche gilt für die per Telekommunikation übermittelten Änderungsmitteilungen. Wichtig ist nur, dass es sich um eine „authentisierte“ Telekommunikation handelt. Es entspricht gängiger Praxis, dass nur ordnungsgemäß geschlüsselte bzw. mit einem Code versehene Telekommunikationen als wirksame Akkreditiveröffnung bzw. Änderungsmitteilung angesehen werden können.

Unverändert gilt ‑ nur mit verstärktem Wortlaut ‑: Enthält die Telekommunikation nicht den Hinweis „vollständige Einzelheiten folgen“ („full details to follow“), wird eine briefliche Bestätigung nicht beachtet und ist von der beauftragten Bank infolgedessen auch nicht auf etwaige Abweichungen hin zu überprüfen (Art. 11 a ERA 600).

b)
Problematische Bindung an Voravis

Art. 11 b ERA 600 übernimmt die bereits durch Art. 11 c ERA 500 eingeführte Bindung der Eröffnungsbank an ein von ihr erteiltes Voravis und wiederholt die Verpflichtung der Eröffnungsbank, ihr Akkreditiv gemäß den Bedingungen des Voravises ohne Verzögerung zu eröffnen. Trotz der löblichen Absicht bleibt die Durchsetzung dieser Regelung in der Praxis weiterhin fraglich, denn ein Voravis enthält regelmäßig nur die Eckdaten des künftigen Akkreditivs (Betrag, Laufzeit, Ware). Schon aus diesem Grunde ist es schwer, einen Anspruch auf Akkreditiveröffnung in der Praxis auch tatsächlich durchzusetzen, zumal die Eröffnungsbank in der Gestaltung der im Voravis nicht aufgeführten Bedingungen (Verladedatum, Anforderung sonstiger Dokumente usw.) völlig frei ist. Daraus folgt: Aus einem Rahmenvertrag, der nur die Grunddaten einer künftigen Regelung enthält, ist wegen mangelnder Bestimmtheit der übrigen Akkreditivbedingungen ein Anspruch auf Akkreditiveröffnung ebenso wenig einklagbar wie ein Schadensersatzanspruch wegen Nichteröffnung.

4.
Nominierung / Nomination (Art. 12 ERA 600) (Einschaltung einer Zweitbank als reine Benutzbarkeitsstelle)

Es geht um die Definition einer zur Abwicklung des Akkreditivs eingesetzten Zweitbank (Nominated Bank), die das Akkreditiv nicht bestätigt hat und somit gegenüber dem Begünstigten weder eine materielle noch „eine ideelle Haftung“ übernimmt. Art. 12 ERA 600 entspricht materiell in vollem Umfang dem bisherigen Art. 10 c ERA 500. Durch Nominierung einer Zweitbank „zur Akzeptierung einer Tratte oder zur Übernahme einer Verpflichtung zur hinausgeschobenen Zahlung ermächtigt die eröffnende Bank diese benannte Bank, ihr Akzept oder ihre eingegangene Verpflichtung zur hinausgeschobenen Zahlung im Voraus zu zahlen oder anzukaufen“. Die benannte Zweitbank übernimmt keinerlei Obligo gegenüber dem Begünstigten. Durch Art. 12 c ERA 600 ist in Übernahme schon bisher vertretener Auffassung klargestellt, dass sie „auch nach Erhalt oder Prüfung und Weiterleitung von Dokumenten … zur Honorierung oder Negoziierung“ nicht verpflichtet ist. Neu und nach Auffassung des Verf. unwirksam ist die Ermächtigung der Zweitbank, „ihr Akzept oder ihre eingegangene Verpflichtung zur hinausgeschobenen Zahlung im Voraus zu zahlen oder anzukaufen“. Eine solche Ermächtigung widerspricht eklatant den Grundsätzen der Auftrags- und Dokumentenstrenge. Gleichwohl sollte bei der Eröffnung von Akkreditiven Art. 12 b ERA 600 ausdrücklich ausgeschlossen werden (vgl. dazu I. 1) c) cc)).

5.
Bank-zu-Bank-Remboursvereinbarungen / Bank-to-Bank Reimbursement Arrangements (Art. 13 ERA 600)

a)
Verpflichtung zum Aufwendungsersatz

Eröffnungsbank bzw. Bestätigungsbank sind verpflichtet, der von ihnen durch Auftrag oder Ermächtigung in die Abwicklung des Akkreditivs zwecks Dokumentenprüfung und Auszahlung eingeschalteten Zweitbank Aufwendungsersatz zu leisten und im Sinne einer Folgeverpflichtung ihrerseits die Dokumente aufzunehmen, wenn die Zweitbank die unter dem Akkreditiv zugesagte Leistung erbracht hat. Eröffnungsbank und Bestätigungsbank können ihre Verpflichtung zum Aufwendungsersatz entweder durch direkte Leistung an die von ihnen ermächtigte oder beauftragte Bank erfüllen oder sich bei der Erstattung einer Drittbank (Remboursbank, Remboursstelle) bedienen. Die Remboursbank hat unverändert weder mit der Abwicklung des Akkreditivs noch mit der Prüfung der Dokumente irgendetwas zu tun.

b)
Direkte Erstattung von Aufwendungen ohne Einschaltung einer Remboursbank/Remboursstelle

Art. 7 c ERA 600 verpflichtet in Übereinstimmung mit dem bisherigen Art. 14 a ERA 500 die Eröffnungsbank, die benannte Zweitbank, die eine konforme Dokumentenvorlage honoriert oder negoziiert, zu remboursieren. Dabei stellt Art. 7 c ERA 600 klar, dass die Verpflichtung der Eröffnungsbank zum Rembours eine eigenständige Verpflichtung gegenüber der Zweitbank darstellt, unabhängig von der Verpflichtung gegenüber dem Begünstigten
.
Soweit Art. 7 c ERA 600 die Eröffnungsbank auch dann zum Rembours verpflichtet unabhängig davon, ob die benannte Bank ein Akkreditiv vorzeitig ausgezahlt oder Dokumente vor Fälligkeit angekauft hat, ist diese Regelung nach Auffassung des Verf. wegen Verstoß gegen den Grundsatz der Auftragsstrenge nichtig
. Ebenso ist die spiegelbildlich identische Remboursverpflichtung der Bestätigungsbank gemäß Art. 8 c ERA 600 in diesem Punkt nichtig. Zur Vermeidung von Missverständnissen sollte die Eröffnungsbank Art. 10 c ERA 600/Art. 8 c ERA 600 ausdrücklich ausschließen, sofern sich ihr Auftraggeber nicht ausdrücklich mit einer vorzeitigen Auszahlung bereit erklärt hat.

c)
Einschaltung einer Remboursbank

Art. 13 ERA 600 ist nunmehr den URR Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimboursement (Einheitliche Richtlinien für Rembourse zwischen Banken unter Dokumenten-Akkreditiven (ERR 525)) angepasst und aktualisiert; d. h. die URR ICC-Publ. Nr. 525 wurden, weil ihrerseits reformbedürftig, nicht in Art. 13 UCP 600 übernommen, sondern bestehen daneben bis auf weiteres als selbständiges Regelwerk, auf das verwiesen werden kann, fort
. Daraus folgt: Die Anwendbarkeit der URR ICC-Publ. Nr. 525 muss in Zukunft ausdrücklich vereinbart werden. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt Art. 13 ERA 600 für den Rembours maßgebend.
Im Übrigen entspricht Art. 13 b (ii) ERA 600 dem bewährten Art. 19 b ERA 500, wonach die Rembours fordernde Bank kein Zertifikat beifügen muss, dass die Dokumente akkreditivgerecht waren. Dies ergibt sich – wie bereits erwähnt – daraus, dass die Remboursbank mit der Dokumentenprüfung nichts zu tun hat, sondern nur die Zahlung des Aufwendungsersatzes zwischen Eröffnungsbank/Bestätigungsbank und Benutzbarkeitsstelle vornehmen soll. Neu ist, dass die Remboursermächtigung zeitlich nicht durch ein Verfalldatum begrenzt sein soll (Art. 13 b (i) ERA 600).
IV.
Dokumentenprüfung

1.
Grundsatz der Dokumentenprüfung / Standard for Examination of Documents (Art. 14 ERA 600)

a)
Grundsatz der Dokumentenstrenge

Seitdem es die Richtlinien der ICC für die Dokumentenprüfung gibt, besteht die Kardinalpflicht der Akkreditivbank darin, die Dokumente nahezu im Buchstabensinne darauf zu überprüfen, ob sie ihrer äußeren Aufmachung nach mit den Akkreditivbedingungen übereinstimmen. Die Verpflichtung zur strikten Observanz der Kundenweisungen erklärt sich aus der Funktion des Akkreditivs als ein Instrument der rein dokumentären Zahlungsabwicklung sowie daraus, dass Banken, die Rechtsprechung und Literatur zutreffend hervorheben, mangels Branchenkenntnis die Bedeutung auch von scheinbar geringfügigen Abweichungen nicht beurteilen können
. Der weltweit anerkannte Grundsatz der Dokumentenstrenge verträgt sich grundsätzlich nicht mit Billigkeitserwägungen
. Es gilt die klassische Formulierung von Lord Summer „there is no room for documents which are almost the same of which well do as will“
. Gleichwohl ist die Dokumentenprüfung kein reiner Buchstabenvergleich; strittig ist lediglich, ob bzw. inwieweit eine Auslegung aus dem Kontext des Akkreditivs bzw. der vorgelegten Dokumente zulässig ist sowie die neue Definition des Begriffs der „konformen Dokumentenvorlage“ in Art. 2 ERA 600.

b)
Art. 14 ERA - Lediglich Zusammenfassung der drei Prüfungsgrundlagen

Auch Art. 14 ERA 600 ändert nichts an den bewährten Grundsätzen der Dokumentenprüfung. Art. 14 a ERA 600 entspricht den bisherigen Art. 13 a und Art. 14 b ERA 500. Eine auch aus Sicht der ICC materiell bedeutungslose sprachliche Änderung liegt in der Übernahme des bereits in Art. 2 ERA 600 definierten Erfordernisses einer „konformen Dokumentenvorlage“ (complying presentation). Wie bereits zu Art. 2 ERA 600 erläutert, sollen mit diesem Begriff nur die drei Eckdaten der Dokumentenprüfung zusammengefasst werden, nämlich Beachtung

· der Akkreditivbedingungen

· der ERA 600

· sowie zusätzlich der Standards der internationalen Bankpraxis,

wie er nunmehr in der speziell auf die ERA 600 abgestellten Publikation der ICC Nr. 581 E dargestellt ist.

c)
Verkürzung der Prüfungsdauer

Die wichtigste Änderung besteht in der Verkürzung der Prüfungszeit für Dokumente von sieben auf fünf Bankarbeitstage, folgend dem Tag der Präsentation. Wegen dieser Verkürzung wurde die bisherige Einschränkung, dass die Bearbeitungszeit unabhängig von der Sieben- bzw. jetzt Fünf-Tages-Frist in keinem Fall eine „reasonable time“ überschreiten darf
, weggelassen. Es lässt sich nicht ausschließen, dass die verkürzte Bearbeitungszeit Banken verleitet, die neue Fünf-Tages-Frist voll auszunutzen. Neu in der Formulierung ‑ wenn auch nur eine Klarstellung ‑ ist Art. 14 b Satz 2 ERA 600, wonach der Prüfungszeitraum in keiner Weise verkürzt oder tangiert wird von dem im Akkreditiv vorgeschriebenen Verfalldatum oder der Festsetzung eines letzten Tages für die Dokumentenvorlage.

d)
Zusammenfassung

Als Quintessenz ergibt sich also, dass die Neufassung des Art. 14 ERA 600 betreffend die Dokumentenprüfung – mit Ausnahme der Verkürzung der Prüfungszeit – keinerlei materielle Änderungen bringt.

Im Wesentlichen ging es darum, die Art. 13, 21, 23, 30, 31 (iii), 37 c und 43 a ERA 500 zusammenzufassen. Sodann findet sich das wesentliche Prüfungskriterium „on their face“ im Gegensatz zu den ERA 500 nur noch in Art. 14 a ERA 600, nicht aber in anderen Artikeln, weil die ICC offen lassen wollte, inwieweit möglicherweise die Rückseite eines Dokumentes zu prüfen ist. Art. 14 i ERA 600 stellt sodann klar, dass ein vor dem Ausstellungsdatum eines Akkreditivs datiertes Dokument weiterhin zulässig ist, aber nicht nach dem Datum der Dokumentenvorlage datiert sein darf. Außerdem müssen gemäß Art. 14 j ERA 600 die Adressen des Begünstigten und des Auftraggebers in einem vorgeschriebenen Dokument nicht den Adressen entsprechen, die im Akkreditiv oder in einem anderen vorgeschriebenen Dokument angegeben sind, müssen aber in demselben Land angesiedelt sein.

Bei der Interpretation der ERA 600 ist jedoch zu beachten, dass die vier Positionspapiere der ICC vom September 1994 nicht mehr anwendbar sind. Lediglich die Entscheidung betreffend die Definition eines Originaldokumentes ist weiter wirksam, nunmehr aber in die ERA 600 eingearbeitet (vgl. ICC-Publ. Nr. 600 ED, Einführung, S. 13). Ferner ist zu beachten, dass die ICC-Publ. Nr. 645 durch die ISBP-Publ. Nr. 681 E ersetzt worden ist. Der neue Leitfaden der ICC zur Dokumentenprüfung ist eine in der Neuregelung der ERA 600 angepasste Version, die ‑ bis auf einige Änderungen ‑ weite Teile der ISBP ICC-Publ. Nr. 645 übernommen hat, (vgl. ISBP, ICC-Publ. Nr. 681, Einführung, S. 11) mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass die neuen ISBP nicht nur im Einklang mit den ERA 600, sondern auch mit den Opinions und Decisions der ICC Banking Commission stehen. Die früheren Meinungsäußerungen und Entscheidungen der ICC Banking Commission sind also weiterhin zu beachten.

2.
Konforme Dokumentenvorlage / Complying Presentation (Art. 15 ERA 600)

Art. 15 ERA 600 ist vom Wortlaut her zwar neu, aber vom Inhalt weitgehend überflüssig, denn der Artikel stellt lediglich fest, was eine Bank zu tun hat, wenn sie zu der Entscheidung gekommen ist, dass die Dokumente akkreditivkonform sind. Die Eröffnungsbank muss in diesem Fall umgehend honorieren (Art. 15 a ERA 600), die Bestätigungsbank muss honorieren oder negoziieren und zusätzlich die Dokumente an die Eröffnungsbank senden (Art. 15 b ERA 600) und eine benannte Bank hat, wenn sie konforme Dokumente honoriert oder negoziiert, die Dokumente an die Eröffnungsbank oder Bestätigungsbank zu senden. Die Feststellung dieser an sich selbstverständlichen Verpflichtung ist darauf zurückzuführen, dass in Art. 14 ERA 600 die in den ERA 500 zusätzlich zur äußersten Bearbeitungsdauer enthaltene Einschränkung der Prüfung auf „reasonable time“ weggefallen ist
. Art. 15 ERA 600 ist also nichts weiter als ein in der Praxis vermutlich wirkungsloser Appell an die Banken, die Abwicklung des Akkreditivs, insbesondere die Honorierung der Dokumente und deren Weiterleitung, unabhängig von der Fünf-Tages-Frist auch schon dann vorzunehmen, wenn sie nur vorher eine positive Entscheidung über die Aufnahme der Dokumente getroffen haben.

3.
Behandlung unstimmiger Dokumente / Discrepant Documents, Waiver and Notice (Art. 16 ERA 600)

a)
Keine wesentlichen Änderungen zu Art. 14 ERA 500

Art. 16 ERA 600 beschränkt sich auf folgende Punkte:

· Hinzufügung von zwei Alternativen für die Behandlung unstimmiger Dokumente,

· Klarstellung der Notwendigkeit der Zurückweisung innerhalb der Bearbeitungsfrist von fünf Tagen,

· Zulässigkeit der Rückgabe an den Einreicher zu jeder Zeit,

· Unzulässigkeit der Negoziierung oder Honorierung der Dokumente unter Vorbehalt oder Schadloserklärung.

Art. 16 a ERA 600 wiederholt das selbständige Recht von Eröffnungsbank, Bestätigungsbank oder benannter Zweitbank, unstimmige Dokumente zurückzuweisen. Unverändert darf jedoch die Eröffnungsbank – und nur diese – den Auftraggeber auf einen etwaigen Mängelverzicht ansprechen. Eine Verpflichtung zur Aufnahme eines solchen Kontaktes besteht jedoch nicht, auch dann nicht, wenn Bestätigungsbank oder benannte Zweitbank dieses verlangen
. Auch an einen etwaigen Rügeverzicht des Auftraggebers, der Dokumente und Ware z. B. wegen gestiegener Preise trotz der Dokumentenmängel haben möchte, ist die Eröffnungsbank nicht gebunden.

b)
Erweiterte Alternativen zur Behandlung unstimmiger Dokumente

Sowohl die Eröffnungsbank als auch Bestätigungsbank bzw. eine benannte Zweitbank müssen die Zurückweisung der Dokumente dem Einreicher in einer einzigen Notiz anzeigen (Art. 16 c ERA 600). Die Anzeige muss außer der Zurückweisung der Dokumente jede einzelne Unstimmigkeit aufführen, deretwegen die Zurückweisung erfolgt (Art. 16 c (i) und (ii) ERA 600). Wie unter dem bisherigen Art. 14 d (ii) ERA 500, ist also eine Nachbesserung einer unvollständigen Rüge unzulässig
.

Art. 14 d (ii) ERA 500 enthielt nur die beiden Optionen, die unstimmigen Dokumente an den Einreicher zurückzusenden oder zu dessen Disposition zu halten. Die letzte Option ist in den ERA 600 nicht mehr enthalten
. Stattdessen ergeben sich die folgenden Alternativen:

Dass die Bank die Dokumente bis zum Erhalt von weiteren Weisungen des Einreichers hält.

Dass die Eröffnungsbank die Dokumente bis zum Erhalt eines Verzichts vom Auftraggeber und ihrer Zustimmung zu diesem Verzicht hält, sofern sie nicht vorher anderweitige Weisungen des Einreichers erhält (Art. 16 c (iii) (b) ERA 600).

Dass die Bank die Dokumente an den Einreicher zurücksendet (Art. 16 c (iii) (c) ERA 600).

Dass die Bank in Übereinstimmung mit vorher vom Einreicher erhaltenen Weisungen handelt (Art. 16 c (iii) (d) ERA 600).

Für die Praxis empfiehlt es sich, sich bei Zurückweisung der Dokumente genau an eine der vorstehenden Optionen zu halten. Die Bank soll die Möglichkeit haben, entweder einen Mängelverzicht des Auftraggebers oder aber eine anderweitige Weisung des Einreichers zu erhalten. Hintergrund ist, dass der Einreicher bei steigenden Preisen möglicherweise gar nicht mehr an einem Mängelverzicht des Auftraggebers interessiert ist. Umgekehrt ist eine Eröffnungsbank weiterhin nicht an einem Mängelverzicht des Auftraggebers gebunden und somit nicht gehalten, die Dokumente zu honorieren. Grund für eine solche Entscheidung der Eröffnungsbank wird in aller Regel sein, dass der Auftraggeber wegen verminderter Bonität nicht mehr für die Erstattung der Akkreditivsumme gut ist, so dass die Ablehnung der Dokumente für die Eröffnungsbank finanziell von Vorteil ist.

Nach wie vor nicht geregelt ist die Frage, ob eine Zurückweisung der Dokumente möglicherweise missbräuchlich ist, wenn die Transportdokumente keinen Herausgabeanspruch repräsentieren, sondern reine Übernahmedokumente sind, bei denen der Akkreditivauftraggeber die Ware auch ohne Vorlage des diesbezüglichen Transportdokumentes ausgeliefert erhält. Die von Rechtsprechung und Lehre gleichfalls nicht behandelte Problematik besteht darin, dass die Ablehnung mangelhafter Dokumente und ggf. Rückgabe an den Einreicher keinen Sinn macht, wenn der Akkreditivauftraggeber die Ware bereits erhalten hat und nicht zurückgibt.

4.
Originale und Kopien von Dokumenten / Original Documents and Copies (Art. 17 ERA 600)

a)
Einarbeitung von ISBP und ICC-Entscheidungen ohne materielle Änderung

Betonung der Notwendigkeit, dass von jedem unter einem Akkreditiv verlangten Dokument ein Original beigebracht werden muss (Art. 17 a ERA 600), der übereinstimmt mit den früheren ISBP, ICC-Publ. Nr. 645, § 32. Die Zahl der beizubringenden Originale muss jedoch in jedem Fall mit den Anforderungen der Akkreditivbedingungen übereinstimmen (ISBP 2007, ICC-Publ. 681 E, § 29). Hinzu kommt Folgendes: Geht aus einem Dokument hervor, dass mehrere Originale ausgestellt worden sind, wie z. B. von Konnossementen, so müssen alle Ausfertigungen vorgelegt werden. Klarstellungen sind:

· Zulässigkeit der Vorlage eines Originals anstelle einer im Akkreditiv geforderten Kopie (entspricht ISBP, ICC-Publ. Nr. 645, § 34).

· Übernahme der bereits zur Auslegung von Art. 20 b ERA 500 ergangenen Entscheidung der ICC „the determination of an original document in the context of UCP 500“. Die im Anhang zu ISBP 2007, ICC-Publ. Nr. 681 E, S. 83 f. abgedruckte Entscheidung der ICC Banking Commission vom 12.07.1999 hat unverändert weiterhin Gültigkeit
. Diese Entscheidung war notwendig geworden, weil die Qualifikation von handunterzeichneten oder orginal-maschinengeschriebenen Dokumenten streitig geworden war
.

b)
Unveränderte Anerkennung moderner Herstellungstechniken

In Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis behandelt gemäß Art. 17 b ERA 600 eine Bank „jedes Dokument als Original, das Orginalunterschriften, Zeichen, Stempel oder Aufkleber des Ausstellers des Dokuments zu tragen scheint, es sei denn, das Dokument weist aus, kein Original zu sein“. Art. 17 b ERA 600 gibt ebenso wie Art. 17 c ERA 600 die Entscheidung der ICC (ICC-Publ. Nr. 681) wieder, die im Kommentar ausdrücklich als Auslegungshilfe bezeichnet wird
.

Unverändert ist ein Dokument auch dann als Original akzeptabel, „wenn es

(i)
vom Aussteller handschriftlich oder eigenhändig mit der Maschine geschrieben, perforiert oder gestempelt zu sein scheint; oder

(ii)
auf dem Originalbriefpapier des Ausstellers erstellt zu sein scheint; oder

(iii)
angibt, dass es ein Original ist, es sei denn, diese Angabe scheint sich nicht auf das vorgelegte Dokument zu beziehen“.

Eine Stempelung als Original ist auch in diesen Fällen nicht erforderlich.

V.
Anforderungen an die einzelnen Dokumente

1.
Handelsrechnung / Commercial Invoice (Art. 18 ERA 600)

a)
Rein sprachliche Neufassung

Art. 18 ERA 600 enthält lediglich die Klarstellung, dass

die Rechnung in derselben Währung wie das Akkreditiv aufgemacht sein muss (so schon ISBP, ICC-Publ. Nr. 645, § 64);

eine Rechnung auch dann aufnahmefähig ist, wenn sie den Akkreditivbetrag übersteigt. Die frühere Regelung des Art. 37 b ERA 500, wonach Banken das Ermessen hatten, in einem solchen Fall die Rechnung zurückzuweisen, ist weggefallen, wenngleich das Ermessen zur Zurückweisung weiter besteht. Die ERA 600 wollten lediglich eine Zurückweisung nicht ausdrücklich befürworten
;

die Notwendigkeit der wörtlichen Übereinstimmung der Rechnung mit der Akkreditivbedingung nicht nur für Waren, sondern auch für Dienstleistungen oder Leistungen gilt (Art. 18 c ERA 600).

Nicht weggefallen, sondern nur verschoben in Art. 14 e ERA 600, ist die weiterhin geltende Regelung des früheren Art. 37 c ERA 500, wonach die wörtliche Übereinstimmung der Waren-/Leistungsbeschreibung mit dem Akkreditiv nur für die Rechnung, nicht aber für andere Dokumente gilt, in denen sie nach wie vor „in allgemeinen Begriffen gehalten sein kann, die nicht im Widerspruch zu ihrer Beschreibung im Akkreditiv stehen“ (Art. 14 e ERA 600).

b)
Fehlerhafte Warenbeschreibung

Obwohl es für den Begünstigten eigentlich nicht schwierig sein sollte, die im Akkreditiv geforderte Warenbeschreibung in der von ihm selbst ausgestellten Faktura richtig wiederzugeben, kommt es in der Praxis immer wieder zu Falschbezeichnungen, die eine wesentliche, wenn nicht sogar die Mehrzeit der Zurückweisungen von Dokumenten ausmacht. Dies zeigt folgender Ausschnitt aus einem unendlichen Fehlerkatalog.

Akkreditivbedingung:
fehlerhafte Wiedergabe:

new
in new condition

cotton piece goods
cotton piece goods, 70 % cotton, 30 % reyon

carne bovina
lingua bovina

Java White Sugar
Java White, Granulated Sugar

Schwarze Pakete Sorte 55/18
Sorte 18 Eisenschrott Nr. 6335

aus altem, leichtem Sammelschrot
Auf der anderen Seite weisen die ISBP, ICC-Publ. 681 E, Nr. 59 darauf hin, dass bei der Akkreditivbedingung „10 trucks und 5 Traktoren“ eine Rechnung aufnahmefähig ist, die nur die Verschiffung von vier trucks ausweist, wenn das Akkreditiv Teilverladung zulässt.

Fehlende/schädliche Zusätze: Zu beanstanden ist das Fehlen der im Akkreditiv vorgeschriebenen Angabe über Ersatzverpackungsstücke, wie sie etwa im Zementhandel üblich ist: „3 % 3 ply kraft empty spare bags fee of charge“ Auch eine Lieferklausel (FOB) kann Bestandteil der Warenbeschreibung sein und muss dann in der Faktura wiederholt werden. Umgekehrt können überflüssige Zusätze schädlich sein. Lautet die Warenbeschreibung im Akkreditiv „100 per cent cotton, Grey Carded Sheeting, Woven on Automatic Looms with 1/4 or 3/8 inch tape selvage, plain 1x1 weave first quality, 63 inch wide, 60x60, yarns 20/20. Export packing in seaworthy bales”, so ist eine Faktura mit dem Zusatz “Warp: 24, Weft: 24” schädlich, weil es sich hierbei um die Zahl der Fäden pro qcm handelt und somit die Möglichkeit einer Beeinträchtigung der Struktur des Stoffes nicht ausgeschlossen ist
.

Widersprüchliche Angaben: Verlangt das Akkreditiv eine Warenbeschreibung „pakistanese blue poppyseed“, so ist nach Auffassung der ICC Banking Commission schädlich, wenn ein Gewichtszertifikat vorgelegt wird, das den Zusatz enthält „pakistanese blue (coloured) poppyseed“. Problematisch kann auch die Erweiterung von Incoterm-Klauseln sein, wenngleich in einer Einzelfallentscheidung zur Akkreditivbedingung „ex-works“ bei Vorlage einer Faktura mit dem Zusatz „ex-ware house mersin free zone“ von der ICC Banking Commission in einer DOCDEX-Decision akzeptiert wurde
.

2.
Transportdokumente (Art. 19 bis Art. 25 ERA 600)

a)
Systematik

Im Gegensatz zur Revision der ERA 400 (1983), die eine übersichtliche Generalregelung für alle Transportdokumente vorsahen und sich darauf beschränkten, das traditionelle An-Bord-Konnossement (Art. 16 ERA 400) von allen übrigen Transportdokumenten (Eisenbahn, Lkw, Luftfracht einschl. des kombinierten Transportes (Art. 25 ERA 400)) zu unterscheiden, ist die Revision 1993 ERA 500 den genau entgegengesetzten Weg gegangen, indem sie für jedes Transportdokument eine in sich geschlossene Einzelregelung vorsah. Die Nachteile dieser Reform bestand darin, dass die für alle Transportdokumente geltenden Aufnahmekriterien stereotyp bei der Regelung für die einzelnen Transportdokumente wiederholt werden mussten, nämlich
· Ausstellung bei fehlender Sonderweisung nur durch Frachtführer (vgl. Art. 30 ERA 500),

· Irrelevanz der Bezeichnung (vgl. jeweils die Einleitung in den einzelnen Transportartikeln),

· Beachtung der im DA vorgeschriebenen Reiseroute,

· Beachtung von Umladeverboten, sofern diese nicht bei Containerverladung im Seeverkehr (Art. 23 d ERA 500) sowie generell für Lufttransporte (Art. 27 d ERA 500) für unbeachtlich erklärt werden.

Die ERA 600 behandeln die Transportdokumente ohne wesentliche Inhaltsänderungen – von Erleichterungen bei der Unterzeichnung abgesehen – nunmehr in den Art. 19 bis 27 ERA 600 mit dem einzigen Unterschied, dass das multimodale Transportdokument (Art. 19 ERA 600) an die erste Stelle vor das traditionelle Seekonnossement (nunmehr Art. 20 ERA 600) gesetzt wurde. Es ergibt sich mithin folgende Reihenfolge:

· Art. 19 ERA 600: Transportdokument über mindestens zwei verschiedene Beförderungsarten (Transport Document Covering at Least Two Different Modes of Transport)

· Art. 20 ERA 600: Konnossement (Bill of Lading)

· Art. 21 ERA 600: Nichtbegebbarer Seefrachtbrief (Non-Negotiable Sea Waybill)

· Art. 22 ERA 600: Charterpartie-Konnossement (Charter Party Bill of Lading)

· Art. 23 ERA 600: Lufttransportdokument (Air Transport Document)

· Art. 24 ERA 600: Dokumente des Straßen-, Eisenbahn- oder Binnenschifffahrtstransports (Road, Rail or Inland Waterway Transport Documents)

· Art. 25 ERA 600: Kurierempfangsbestätigung, Posteinlieferungs‑/Post​empfangsschein oder Postversandnachweis (Courier Receipt, Post Receipt or Certificate of Posting)

b)
Unveränderte Notwendigkeit der Ausstellung von Transportdokumenten durch Frachtführer/Unveränderte Unzulässigkeit von Speditionsdokumenten

Alle Transportdokumente müssen durch einen Frachtführer oder dessen Vertreter ausgestellt werden. Für die Begründung der Frachtführereigenschaft reicht die verantwortliche Übernahme einer eigenen Transportverpflichtung aus (vgl. FCA-Klausel, INCOTERMS 1990, Publ. 460). Der Besitz eigener Transportmittel ist nicht erforderlich. Es genügt die einfache schuldrechtliche Verpflichtung zur Durchführung eines Transportes. Die ERA 600 haben den Umstand, dass jedermann Frachtführer sein kann, durch Art. 14 l ERA 600 wie folgt darzustellen versucht: „Ein Transportdokument kann von jeder anderen Person als dem Frachtführer, Eigentümer, Master oder Charterer ausgestellt sein, vorausgesetzt das Transportdokument erfüllt die Anforderungen der Art. 19, 20, 21, 22, 23 oder 24 dieser Regeln.“ Die Einführung des Begriffs „von jeder anderen Person“ stellt nach Auffassung des Verf. keine Erweiterung des Frachtbegriffes dar, sondern besagt allenfalls, dass derjenige – u. a. auch ein Privatmann –, der eine Transportverpflichtung übernimmt, nicht gewerblich zu handeln braucht, was von den Banken bei Dokumentenaufnahme ohnehin weder zu prüfen ist noch geprüft werden kann. Schon bisher konnten Konnossemente durch „nicht Schiff besitzende Frachtführer (NVOCC)“ ausgestellt werden
.
Aus der Notwendigkeit der Ausstellung von Transportpapieren durch den Frachtführer folgt gleichzeitig die Unzulässigkeit der Aufnahmefähigkeit von Speditionspapieren, sofern nicht ausdrücklich gestattet. Die ausdrückliche Feststellung der Nichtaufnahmefähigkeit von Speditionsdokumenten durch Art. 30 ERA 500 ist in den ERA 600 zwar nicht mehr enthalten, was jedoch keine sachliche Änderung bedeutet; denn der bereits zitierte Art. 14 l ERA 600 stellt klar, dass Transportdokumente nur von Personen ausgestellt werden dürfen, die eine Transportverpflichtung übernehmen. Das tun Spediteure gerade nicht. Keine Transportpapiere sind insbesondere das FIATA FCR (Spediteurübernahmebescheinigung) sowie das FIATA FCT (Spediteurtransportbescheinigung), die als Sonstige Dokumente unter die Regelung des Art. 21 ERA 500/Art. 14 f ERA 600 fallen
.

c)
Formalitäten der Zeichnung

Aus jedem Transportdokument muss hervorgehen, wer als verantwortlicher Frachtführer bzw. für wen ein Vertreter (Agent oder Master), der das Frachtdokument unterzeichnet, handelt, damit der Inhaber des Dokuments weiß, gegen wen sich die Ansprüche auf Herausgabe der Fracht richten. Die ERA 500 haben das diesbezügliche Transparenzgebot dahin verstärkt, dass neben der Namensangabe der Unterzeichner zusätzlich die genaue Angabe seiner Funktion erforderlich ist (carrier, agent, master).

· Die ERA 600 haben die wesentlichen Regelungen des Transparenzgebotes der ERA 500 übernommen und nur einige Erleichterungen für die Zeichnung durch Agenten vorgenommen, die nur noch anzugeben brauchen, für wen sie unterzeichnen (Frachtführer oder Master). Die Angabe des Namens des Frachtführers oder des Masters ist jedoch nicht mehr erforderlich (vgl. Art. 19 a (i) ERA 600 für das multimodale Transportdokument, Art. 20 a (i) ERA 600 für das Seekonnossement, Art. 23 a (i) ERA 600 für das Lufttransportdokument, Art. 24 a ERA 600 für Dokumente des Straßen-, Eisenbahn- oder Binnenschifffahrtstransportes). Von diesen Erleichterungen abgesehen gilt jedoch unverändert. Im Kommentar der Drafting Group heißt es hierzu ausdrücklich: „It should be noted that the manner in which transport documents covered by this article indicate the name of the carrier und are to be signed has not changed between UCP 500 and UCP 600. The only exception to the signing requirements occurs when the transport document is signed by an agent for or on behalf of the master. In this event, it is not necessary to state the master’s name.” Dies entspricht der von der ICC bereits im Positionspapier Nr. 4 geäußerten Auffassung: „The name of the carrier must appear as such on the front of the document.“

· Vertretungsvermerke durch Agenten/Master: Nach ERA 500 musste zusätzlich zum Hinweis auf seine Vertreterstellung auch der Name und die Eigenschaft desjenigen – d. h. des Frachtführers oder Masters – angegeben werden, für den er handeln will (Beispiel: ABC Co Ltd. as agent for (or „on behalf of“) SYZ Shipping, carrier; vgl. Art. 23 a (i) ERA 500 sowie wiederum den nahezu übereinstimmenden Wortlaut in Art. 24 a (i), Art. 25 a (ii), Art. 26 a (i), Art. 27 a (i) und Art. 28 a (i) ERA 500). Nur wenn sich der Frachtführer neben seinem Firmennamen im Dokument bereits selbst als Carrier bezeichnet hat, konnte der Agent den Vertretungsvermerk vereinfachen und sich mit dem Hinweis begnügen, dass er für den obengenannten Carrier handeln will (agent for the above namend carrier).

· Bereits das Positionspapier Nr. 4 sah bereits die Erleichterung vor, dass ein Agent bei Zeichnung für den Master dessen Namen nicht zu nennen brauchte
. Diese Erleichterung gilt nunmehr generell für alle Transportdokumente
 mit Ausnahme bei Zeichnung eines Charterpartie-Konnossements. Hier muss der Agent weiterhin gemäß Art. 22 ERA 600 zusätzlich den Namen des von ihm Vertretenen nennen. Von dieser Ausnahme abgesehen, entsprechen die Formalien der Zeichnung von Transportdokumenten den ERA 500. Beispielhaft wird auf Art. 19 a (i) ERA 600 Multimodales Transportdokument/Art. 20 a (i) ERA 600 Konnossement hingewiesen. Nach wie vor müssen diese Dokumente den Namen des Frachtführers angeben und unterzeichnet vom 

· Frachtführer oder einem namentlich genannten Agenten für den Frachtführer

· Master oder einem namentlich genannten Agenten für den Master.


Auch muss weiterhin jede Unterschrift des Frachtführers, Masters oder Agenten ausdrücklich die Funktion des Unterzeichners benennen. Neu ist jedoch: Der Agent muss nur noch angeben, für wen er unterschreibt ‑ Frachtführer oder Master ‑. Die Angabe des Namens des Frachtführers oder des Masters ist nicht mehr erforderlich. Die gleiche Erleichterung gilt gemäß Art. 21 ERA 600 (nicht begebbarer Seefrachtbrief) bei Unterzeichnung durch einen Agenten.

· Art. 23 a (i) ERA 600 Lufttransportdokument: Auch hier muss der Agent nur noch angeben, dass er für den Frachtführer unterschreibt, die Angabe des Namens des Frachtführers ist nicht mehr erforderlich (ebenso Art. 24 a ERA 600 für Dokumente des Straßen-, Eisenbahn- oder Binnenschifftransports).

d)
Irrelevanz der Bezeichnung von Transportdokumenten

Da es im Frachtrecht – anders als z. B. im Wechselrecht – keine Formvorschriften für die Aufmachung von Transportdokumenten gibt, steht ihre Bezeichnung im Belieben des Ausstellers, sie ist bei Aufnahme der Dokumente deshalb auch nicht Prüfungsgegenstand. So kann z. B. bei einem Seekonnossement die Bezeichnung als Konnossement ganz fehlen
. „Bill of Lading“ ist eine nicht aussagefähige Sammelbezeichnung für Frachtdokumente jeder Art, die sowohl für Land-, See- und Lufttransporte verwandt wird (z. B. airway bill of lading). Entscheidend ist also nicht die Überschrift, sondern der Inhalt eines Transportdokumentes. Das zeigt sich beispielhaft an den Mehrzweckformularen von Reedereien und anderen Frachtführern wie z. B. „Combined Transport Bill of Lading or Port-to-Port Bill of Lading“, die je nach Bedarf als reines Seekonnossement oder für kombinierte Transporte verwandt werden.

Die ERA 600 haben an der Irrelevanz der Bezeichnung von Transportdokumenten nichts geändert, sondern diese vom Wortlaut her noch verstärkt, wenngleich diese Verstärkung an sich unnötig war. In der Einleitung zu den einzelnen Transportartikeln heißt es deshalb, dass die Banken mangels Sonderweisung „ein wie auch immer bezeichnetes Dokument“ aufnehmen (vgl. Art. 23 a, 24 a, 25 a, 26 a, 27 a, 28 a ERA 500/Art. 19 a, 20 a, 21 a, 22 a, 23 a, 24 a ERA 600)
. Rein sprachlich wird die Irrelevanz der Bezeichnung eines Transportdokumentens zusätzlich dadurch hervorgehoben, dass die Passagen in den früheren Transportartikeln der ERA 500, z. B. „wenn ein Akkreditiv ein Konnossement für eine Hafen-zu-Hafen-Verladung verlangt“ (Art. 23 a ERA 500), „wenn ein Akkreditiv einen nicht begebbaren Seefrachtbrief für eine Hafen-zu-Hafen-Verladung verlangt“ (Art. 24 a ERA 500) weggefallen sind, und zwar auch bei den anderen Transportdokumenten.

e)
Transportdokument über mindestens zwei verschiedene Beförderungsarten / Transport Document Covering at Least Two Different Modes of Transport (Art. 19 ERA 600)

aa)
Kombination von verschiedenen Beförderungsarten

Die ERA 600 haben mit Art. 19 das bisher in Art. 26 ERA 500 geregelte multimodale Transportdokument an die erste Stelle der Transportdokumente gesetzt und seine Bezeichnung als MT-Dokument durch umständliche Überschrift „Transportdokument über mindestens zwei verschiedene Beförderungsarten“ ersetzt. Grund für diese Änderung, die keinerlei materielle Bedeutung hat, ist die wenig überzeugende Auffassung der ICC der angeblich fehlenden Anerkennung des bisherigen Namens
. Dies Argumentation ist auch deswegen nicht überzeugend, weil sich Art. 19 ERA 600 mit fast unverändertem Wortlaut an die UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents, ICC-Publ. Nr. 481, anlehnt und der Name „Dokument für multimodalen oder kombinierten Transport“ vorsichtshalber in Art. 19 a ERA 600 noch einmal erwähnt ist. Deshalb ist auch unverständlich, warum der Aussteller eines Dokumentes des kombiniertes Transportes nicht mehr als „Multimodal Transport Operator“, sondern nur noch als „Frachtführer“ bezeichnet wird, denn zwischen beiden besteht bezüglich der Übernahme einer Transportverpflichtung kein Unterschied
.

bb)
Abgrenzung zum Seekonnossement

Die Platzierung des MT-Dokumentes an die erste Stelle der Transportdokumente beruht auf der Absicht der ICC, dieses Dokument, weil es flexibler ist als das traditionelle Seekonnossement, zu fördern. Die Flexibilität besteht in folgenden Punkten:

· Reiseroute: Ausreichend ist gemäß Art. 19 a (ii) ERA 600 in Übereinstimmung mit Art. 26 a (iii) (a) ERA 500 der Ausweis von Übernahmeort und Bestimmungsort, der für die Auslieferung allein maßgebend ist. Die Reise braucht weder an einem Hafenplatz zu beginnen noch zu enden (Beispiel: - port of discharge Port Elizabeth (port) - place of delivery East London (inland))
.

· Intended-Vermerke: Der Aussteller ist in der Bestimmung der Reiseroute vom Übernahmeort bis zum Bestimmungsort frei. Die Vorbehalte betreffend Schiff und/oder Verladehafen und/oder den Löschungshafen sind unschädlich (Art. 19 a (iii) ERA 600 in Übereinstimmung mit Art. 23 a (iii) (b) ERA 500).

· An-Bord-Vermerk nicht erforderlich: Der Ausweis der Verladung an Bord ist nicht notwendig, auch wenn die Reise einen Seetransport umfasst (Art. 19 a (ii) ERA 600).

cc)
Beschränkter Anwendungsbereich

Obwohl das MT-Dokument im Vergleich zum Seekonnossement flexibler ist, weil es den Frachtführer größeren Spielraum bei der Bewältigung multimodaler Transporte lässt, hat es im Akkreditivgeschäft vergleichsweise geringe Bedeutung aus folgenden Gründen: Einmal ist es im Gegensatz zu den UNCTAD-Rules nicht auf Verträge der gleichartigen Durchfracht (Seeschiff/Seeschiff, LKW/LKW usw.) anwendbar
. Ebenso wie der frühere Art. 26 ERA 500 ist auch Art. 19 ERA 600, wie schon die Überschrift zeigt, nur anwendbar, wenn das Akkreditiv ein Transportdokument verlangt, das sich auf mindestens zwei verschiedene Beförderungsarten erstreckt. Akkreditive mit exakt dieser Anforderung kommen in der Praxis kaum vor. Zwar ist in Art. 19 ERA 600 die frühere Einleitung „wenn das Akkreditiv ein Transportdokument verlangt“ weggefallen mit der Begründung, es sollten nur noch die Anforderungen an das Dokument (requirements linked to the document) erwähnt werden, nicht aber die Bezugnahme darauf, welches Dokument Banken annehmen
. Diese leicht missverständliche Begründung ändert jedoch nichts daran, wie auch die ISBP, ICC-Publ. Nr. 681 E, unter Nr. 68 hervorheben, dass im Akkreditiv ausdrücklich ein Transportdokument verlangt werden muss, das zwei verschiedene Transportarten vorschreibt.

dd)
Unterzeichnung

Es gilt unverändert das Transparenzgebot der ERA 500, d. h. das Transportdokument muss den Namen des Frachtführers ausweisen und entweder von diesem bzw. einem für ihn handelnden namentlich genannten Agenten oder vom Master oder einem namentlich genannten Agenten für den Master unterzeichnet sein (Art. 19 a (i) ERA 600). Der einzige Unterschied zu Art. 26 ERA 500 besteht darin, dass ein Agent nicht mehr den Namen des Kapitäns zu nennen braucht, weil er diesen Namen bei Ausstellung des Dokumentes meistens noch gar nicht kennt.

f)
Seekonnossement (Art. 20 ERA 600)

aa)
Port-to-Port-Shipment

Art. 20 ERA 600 regelt nach wie vor in Übereinstimmung mit dem bisherigen Art. 23 a ERA 500 „den Transport vom Verladehafen zum Löschungshafen“ (vgl. Art. 20 a (iii) ERA 600). Da es jedoch weiterhin unschädlich ist, wenn das Konnossement einen vom Verladehafen unterschiedlichen Übernahmeort ausweist, kann das Konnossement auch im Rahmen eines kombinierten Transportes eingesetzt werden (vgl. jedoch die in diesem Fall höheren Anforderungen an einen An-Bord-Vermerk (Art. 20 a (iii) ERA 600)). Wichtig ist nur, dass im Konnossement der Beginn der Seereise in der Rubrik „Port of Loading“ und das Ende der Seereise unter der Rubrik „Port of Discharge“ ausgewiesen werden
. Soweit die Reeder die Beförderungspflicht für die gesamte Reiseroute einschließlich der Vorreise per LKW, Eisenbahn oder Flugzeug übernehmen, sind die von ihnen ausgestellten Konnossemente Dokumente des kombinierten Transportes, was nichts daran ändert, dass sie für die Seestrecke den Anforderungen des Art. 20 a (iii) ERA 600/Art. 23 ERA 500 genügen müssen
.

Weggefallen ist die im früheren Art. 23 a (ii) ERA 500 enthaltene Möglichkeit, wonach das Konnossement auch einen vom Löschungshafen abweichenden endgültigen Bestimmungsort ausweisen konnte. Diese Regelung war nach zutreffender Auffassung ohnehin deswegen unwirksam, weil bei einem Seekonnossement der Konnossements​inhaber Anspruch auf Auslieferung im Löschungshafen hat, die Verweisung auf einen anderen Auslieferungsort also unzulässig war
.
bb)
An-Bord-Vermerk (Art. 20 a (ii) ERA 600)

Für den Ausweis eines An-Bord-Vermerkes ist nach wie vor erforderlich, dass die Ware an dem im Akkreditiv vorgeschriebenen Ort an Bord eines namentlich genannten Schiffes verschifft worden ist (Art. 20 a (ii) ERA 600). Der Nachweis ist unverändert auf zweierlei Weise möglich:

· Durch Verwendung eines Konnossementsformulars mit vorgedrucktem Wortlaut oder

· durch einen An-Bord-Vermerk, der das Datum angibt, an dem die Ware an Bord verladen worden ist (vgl. Art. 20 a (ii) ERA 600).

Folgende Ausnahmen sind unverändert zu beachten:

Enthält das Konnossement einen Intended-Vermerk oder eine ähnliche Einschränkung bezüglich des Schiffsnamens, so muss der An-Bord-Vermerk das Verladedatum und den Namen des tatsächlich benutzten Schiffes angeben.

Enthält das Konnossement einen Intended-Vermerk bezüglich des Verladehafens, so muss der An-Bord-Vermerk den im Akkreditiv vorgeschriebenen Verladehafen, das Verladedatum und den Namen des Schiffes angeben (Art. 20 a (iii) ERA 600).

cc)
Umladung

Gemäß Art. 20 b ERA 600 sind Umladungen unverändert zulässig, sofern das Akkreditiv nicht ein ausdrückliches Umladeverbot enthält. Dieses ist jedoch in Anerkennung moderner Transporttechniken (Umladung von Containerschiff auf Containerschiff) unbeachtlich bei Verladung in Containern, Anhängern oder Lash-Leichtern, sofern der gesamte Seetransport durch ein und dasselbe Konnossement gedeckt ist (Art. 20 c ERA 600) und ferner bei Klauseln, mit denen sich der Frachtführer das Recht zur Umladung lediglich im Sinne der Notfallregelung des § 565 HGB vorbehält (Art. 20 d ERA 600)
. Die Neufassung der ERA lässt auch eine Umladung vom Containerschiff auf ein anderes Containerschiff zu.
dd)
Transparenzgebot bezüglich des Ausweises des Frachtführers

Auch die ERA 600 verlangen nach wie vor einen klaren Ausweis des Frachtführers. Die ICC Banking Commission weist ausdrücklich darauf hin, dass es in diesem Punkt zwischen ERA 500 und ERA 600 keinerlei Unterschied gibt. Jede Unterschrift des Frachtführers, Masters oder Agenten muss als diejenige des Frachtführers, Masters oder Agenten gekennzeichnet sein (Art. 20 a (i) ERA 600). Die einzige Ausnahme besteht lediglich darin, dass ein Agent, der für den Master zeichnet, nicht mehr dessen Namen anzugeben braucht
.

g)
Nichtbegebbarer Seefrachtbrief / Non-Negotiable Sea Waybill (Art. 21 ERA 600)

aa)
Funktion

Der Seefrachtbrief ist im Gesetz nicht geregelt, weil der Gesetzgeber für den Seefrachtverkehr von der Notwendigkeit eines Konnossements ausging
. Gleichwohl sind in der Praxis Seefrachtbriefe gebräuchlich, wenn die Beteiligten auf ein Traditionspapier keinen Wert legen oder seine Ausstellung zu umständlich ist. Gemeinsam ist allen Formen eines Seefrachtbriefes, dass sie im Gegensatz zum Konnossement keinen Herausgabeanspruch verbriefen
.

bb)
Abgrenzung zum Seekonnossement

Schon unter Geltung der ERA 500 bestand zwischen den Anforderungen an ein Seekonnossement und einem nichtbegebbaren Seefrachtbrief nur ein einziger Unterschied, nämlich die Bezeichnung und der beim Seefrachtbrief fehlende Hausgabeanspruch. Alle anderen Anforderungen sind identisch. Hieran hat sich auch durch die ERA 600 nichts geändert. Das gilt insbesondere für die Angabe, wer als Frachtführer (carrier) auftritt. Wie beim Konnossement muss jede Unterschrift des Frachtführers, Masters oder Agenten identifizierbar sein (Any signature by the carrier, master or agent must be identified as that of  the carrier, master or agent.). Die einzige Änderung besteht wie beim Konnossement darin, dass ein Agent, der für den Master zeichnet, dessen Namen nicht mehr anzugeben braucht
. Konnossement und Seefrachtbrief lassen sich nur durch ihre Bezeichnung unterscheiden. Es ist für die Bezeichnung eines Transportdokumentes grundsätzlich irrelevant, da es nur auf den Inhalt ankommt. Auch Art. 21 ERA 600 beginnt in der Einleitung mit „Ein wie auch immer benannter Nichtbegebbarer Seefrachtbrief“. Wenngleich es somit auch nicht auf die Überschrift „Sea Waybill“ ankommt, so muss doch im Dokument der Terminus „Nichtbegebbar“/“Non-Negotiable“ erscheinen.

h)
Charterpartie-Konnossement / Charter Party Bill of Lading (Art. 22 ERA 600 (bisher Art. 25 ERA 500))

Charterpartie-Konnossemente sind nach wie vor nur bei ausdrücklicher Ermächtigung im Akkreditiv aufnahmefähig, weil sie nicht auf allgemein gültigen Beförderungsbedingungen, sondern auf einen individuellen Vertrag zwischen Schiffseigner und Charterer Bezug nehmen, der für den Empfänger der Ware unüblich oder nicht akzeptable Klauseln enthalten kann
. Die Anforderungen an ein Charterpartie-Konnossement sind mit denen für Seekonnossemente identisch mit folgender Ausnahme: Die Unterzeichnung des Konnossements hat nicht durch einen Frachtführer bzw. dessen Agenten, sondern statt dessen durch den Master oder durch einen namentlichen Agenten für den Master oder durch den Schiffseigner bzw. dessen Agenten zu erfolgen (vgl. Art. 22 a (i) ERA 600 mit der Erweiterung, dass nunmehr die Unterzeichnung auch durch den Charterer oder einen namentlich genannten Agenten für den Charterer erfolgen kann)
. Außerdem übernimmt Art. 22 a (iii) ERA 600 eine Entscheidung der ICC Banking Commission, wonach bei einem Charterpartie-Konnossement die Angabe des Löschungsdatums offen bleiben kann
. Die neue Bestimmung des Art. 22 a (ii) ERA 600 lautet: „Der Löschungshafen kann auch in der Form mehrerer Häfen oder einer geografischen Region ausgewiesen sein, wie sie im Akkreditiv vorgeschrieben sind.“

i)
Lufttransportdokument / Air Transport Document (Art. 23 ERA 600)

aa)
Zeichnung durch Frachtführer und Agenten

Luftfrachtdokumente müssen weiterhin durch einen Luftfrachtführer oder einen für ihn handelnden Agenten, der seine Vertreterstellung ausdrücklich angeben muss, gezeichnet werden (Art. 23 a (i) ERA 600). Die Ausstellung durch Spediteure ist – wie bei allen Transportdokumenten – unzulässig (Art. 14 l ERA 600). Unverändert gilt ‑ wie bei allen anderen Transportdokumenten ‑ die Notwendigkeit der Angabe des Frachtführers. Die Anforderungen an die Kennzeichnung des Carriers sind exakt dieselben, wie sie in Art. 27 ERA 500 vorgeschrieben waren
.

bb)
Bestätigung der Übernahme

Art. 23 a (ii) ERA 600 wiederholt lediglich die Regelung der ERA 500, dass ein Luftfrachtbrief nur die Übernahme der Fracht vom Transport, nicht aber den Beginn des Transportes selbst bescheinigen muss. Eine Änderung besteht lediglich darin: Während bisher das tatsächliche Verladedatum in einem speziellen Vermerk nur dann als Verladedatum angesehen wurde, wenn das Akkreditiv ein tatsächliches Verladedatum ausdrücklich verlangte, gilt das im Dokument angegebene tatsächliche Verladedatum jetzt immer als Verladedatum. Dies ändert jedoch nichts daran, dass nach wie vor im Luftfrachtbrief ein aktuelles Abflugdatum nur dann erforderlich ist, wenn im Akkreditiv ausdrücklich verlangt. Das tatsächliche Abflugdatum, das den Abflug bescheinigt, muss durch einen speziellen Vermerk auf dem Luftfrachtbrief angebracht werden. Nicht geeignet sind diesbezügliche Angaben unter der Rubrik „For Carrier Use Only“, weil es sich hierbei nur um das nach Flugplan vorgesehene Datum handelt.

cc)
Zeichnung

Nach wie vor muss der Name des Luftfrachtführers auf dem Transportdokument angegeben werden. Dafür gibt die ICC nunmehr die folgenden Beispiele:

This can by a specific reference to this capacity within the body of the air transport document is signed, e.g., ‘For ABC Co. Ltd, the carrier’ or by the way the respective document is signed, e.g., ‘For ABC Co. Ltd as carrier’. The manner of signing described here is not exclusive and would include circumstances such as those in which a named agent signs for or on behalf of the [named] carrier.”

j)
Dokumente des Straßen-, Eisenbahn- oder Binnenschiffstransports / Road, Rail or Inland Waterway Transport Documents (Art. 24 ERA 600)

aa)
Anwendungsbereich

Art. 24 ERA 600 (bisher Art. 28 ERA 500) regeln die Aufnahmefähigkeit von Transportpapieren, die nicht nur bezüglich der Transportart, sondern auch in rechtlicher Qualifikation völlig unterschiedlich sind
. Im Wesentlichen handelt es sich um Übernahmebestätigungen mit Sperrfunktion wie z. B.: Frachtbriefdoppel des internationalen Eisenbahnverkehrs (Art. 30 § 2 ER/CIM 1980, Art. 11 § 5 ER/CIM 1980), Erstausfertigung des Frachtbriefs im internationalen Straßengüterverkehr (Art. 5 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 2 Satz 2 CMR), Frachtbriefdritt im Luftfrachtrecht (Art. 6 Abs. 2 Satz 3 und Art. 12 Abs. 3 WA) sowie Spediteurübernahmebescheinigung (FIATA FCR)
. Die Vorlage dieser Papiere ist zur Ausübung der frachtrechtlichen Weisungsrechte des Absenders notwendig
. Beim Straßentransport kommen der CMR-Frachtbrief bei internationalen, d. h. grenzüberschreitenden Transporten
, der Frachtbrief nach §§ 10 ff. KVO bei nationalen Transporten zum Einsatz. Beim Eisenbahntransport werden verwandt der CIM-Frachtbrief sowie das Frachtbriefdoppel
.

bb)
Zeichnung/Stempelung

Die Dokumente müssen unverändert ihrer äußeren Aufmachung nach den Namen des Frachtführers ausweisen und von diesem oder einem namentlich genannten Agenten unterzeichnet sein (vgl. Art. 28 a (i) ERA 500/Art. 24 a (i) ERA 600)
; alternativ reichen der Ausweis des Empfangs der Ware durch Unterschrift, Stempel oder Vermerk des Frachtführers oder eines namentlich genannten Agenten für den Frachtführer. Neu ist jedoch, dass der Agent nicht mehr den Namen des Frachtführers anzugeben braucht (Art. 24 a (i) ERA 600). Wenn ein Eisenbahntransportdokument den Frachtführer nicht identifiziert, ist jede Unterschrift oder auch Stempel der Eisenbahngesellschaft als Nachweis für die Zeichnung durch einen Frachtführer akzeptabel (Art. 24 a (i) ERA 600). Art. 24 b ERA 600 definiert sodann für die einzelnen Transportdaten den Begriff des Originals und erkennt beim Eisenbahntransport nunmehr ausdrücklich ein „Duplikat“ als Original an.
cc)
Umladung

Da Art. 28 d ERA 500 unter Umladung nur die Verladung auf ein anderes Beförderungsmittel unterschiedlicher Transportart versteht, waren und sind nach ERA 500 Umladeverbote unbeachtlich, sofern die Umladung innerhalb derselben Transportart erfolgt (LKW/LKW, Eisenbahn/Eisenbahn) und der Transport durch ein und dasselbe Dokument gedeckt ist. Wollte der Akkreditivauftraggeber eine Umladung auch bei gleichartiger Durchfracht ausschließen, muss er im Akkreditiv die Regelung des Art. 28 d ERA 500 abbedingen
. Nunmehr definiert Art. 24 d ERA 600 „Umladen“ als Ausladen und Wiederverladen auf ein anderes Beförderungsmittel innerhalb derselben Transportart. Danach wäre dem Wortlaut nach die Umladung auf ein Transportmittel einer anderen Transportart (Eisenbahn/Seeschiff) nicht mehr gedeckt. Diese Auslegung wird vom Kommentar der ICC ausdrücklich bestätigt
.

k)
Kurier-Empfangsbestätigung, Posteinlieferungs-/Postempfangsschein oder Postversandnachweis / Courier Receipt, Post Receipt or Certificate of Posting (Art. 25 ERA 600)

aa)
Formerleichterungen für Postdokumente

Bei Postdokumenten ist anstelle der nicht üblichen Unterzeichnung unverändert ausreichend, wenn sie am Versandort gestempelt bzw. authentisiert und datiert werden (Art. 29 a (i) ERA 500/Art. 25 c ERA 600). Eine in einigen Ländern für möglich gehaltene Selbstausstellung von Postdokumenten kann durch Sonderweisung ausgeschlossen werden
.

bb)
Kurier-/Expressdienst

Bei Prüfung der durch die Revision 1993 erstmals anerkannten Aufnahmefähigkeit der von privaten Kurier- und Expressdiensten ausgestellten Dokumente hat die Bank mangels Sonderweisung nicht zu prüfen, wer der Aussteller ist, so dass jeder beliebige Kurier- oder Expressdienst in Frage kommt. Auch wenn das Akkreditiv einen Bezahlt- oder Vorauszahlungsvermerk wegen der Kurierkosten verlangt, nehmen Banken aufgrund der neuen Spezialregelung Dokumente auf mit der Angabe, dass die Kosten für Rechnung eines anderen als des Empfängers der Ware gehen (Art. 33 b Satz 2 ERA 500/Art. 25 a und b ERA 600).

Neu ist, dass Art. 25 a ERA 600 für die Kurierempfangsbestätigung und Art. 25 c ERA 600 für den Posteinlieferungs-/Postempfangsschein ausdrücklich den Ausweis des Empfangs der Ware für den Transport verlangen.

l)
Allgemeine Anforderungen an Transportdokumente (Art. 26/Art. 27 ERA 600 (bisher Art. 31 bis 33 ERA 500))

aa)
Anwendungsbereich

Eine Reihe von Kriterien (An-Deck-Verladung, Freizeichnung bei Containerverladung, Frachtklausel, reine Dokumente) gelten für alle Transportdokumente, wenngleich sie nur in ihrer Mehrzahl für solche Dokumente relevant sind, die einen Seetransport einschließen. Die bisher in den Art. 31 bis 33 ERA 500 enthaltenen Regeln sind nunmehr mit einigen sprachlichen Änderungen, aber ohne materielle Änderungen, in den Art. 26 und 27 ERA 600 zusammengefasst.

bb)
„An Deck“, „Shipper’s Load and Count“, „Said by Shipper to Contain“ und zusätzliche Kosten zur Fracht / „On Deck“, „Shipper’s Load and Count“, „Said by Shipper to Contain“ and Charges Additional to Freight (Art. 26 ERA 600)

Art. 26 a ERA 600 übernimmt das traditionelle Verbot der An-Deck-Verladung, was für die Verladung von Containern wegen der Sicherheit für die in ihnen verladenen Waren an sich überholt ist. Die Praxis der An-Deck-Verladung bleibt jedoch unverändert zulässig, weil Banken das Verbot der An-Deck-Verladung nur dann zu beachten haben, wenn das Transportdokument tatsächlich eine An-Deck-Verladung ausweist, wie z. B. bei der Klausel „Perishable Cargo on Deck at Shipper’s Risk“. Nach wie vor ist jedoch unschädlich, wenn – wie im Regelfall der Praxis – der Frachtführer sich die An-Deck-Verladung nur vorbehält (Art. 26 a ERA 600). Weggelassen hat Art. 26 ERA 600 die frühere ausdrückliche Bezugnahme auf eine Seereise, da Deck-Verladungen eben nur bei diesen vorkommen. Außerdem braucht entgegen dem früheren Art. 31 (iii) ERA 500 nicht mehr ausgewiesen werden, wenn als Absender der Waren ein anderer als der Begünstigte fungiert. Überdies hat Art. 26 c ERA 600 die im bisherigen Art. 33 ERA 500 enthaltene, sehr detaillierte Regelung für den Ausweis von Frachtkosten stark vereinfacht: „Ein Transportdokument darf durch Stempel oder auf andere Weise auf zusätzlich zur Fracht anfallende Kosten hinweisen“ (Art. 26 c ERA 600).

cc)
Reine Transportdokumente / Clean Transport Document (Art. 27 ERA 600)

Für alle Transportdokumente gilt weiterhin das sog. „Reinheitsgebot“, d. h. sie dürfen keine Klauseln oder Vermerke enthalten, die ausdrücklich einen mangelhaften Zustand der Ware und/oder der Verpackung ausweisen. Schädlich ist nur ein Negativvermerk; ein Positivvermerk ist nicht erforderlich
. Da trotz der schon bisher eindeutigen Regelung es in der Praxis immer wieder Auseinandersetzungen gab, wenn ein Akkreditiv ausdrücklich ein „reines Transportdokument“ verlangte, heißt es jetzt klarstellend in Art. 27 ERA 600: „Das Wort ‚clean’ muss nicht auf dem Transportdokument erscheinen, selbst wenn das Akkreditiv eine Bedingung enthält, nach der ein Transportdokument ‚clean on board’ sein soll.“

m)
Versicherungsdokumente und –deckung / Insurance Documents and Coverage (Art. 28 ERA 600)

aa)
Form und Ausstellung

Versicherungsdokumente müssen nach wie vor ihrer äußeren Aufmachung nach entweder von Versicherungsgesellschaften oder von Versicherern (underwriters) oder Agenten ausgestellt oder unterzeichnet werden (Art. 28 a ERA 600). Zusätzlich darf die Unterzeichnung nunmehr auch durch einen Bevollmächtigten eines Agenten erfolgen, jedoch unter Angabe der vertretenen Versicherungsgesellschaft oder des Versicherers.
Von Maklern ausgestellte Deckungsbestätigungen (sog. „cover notes“) sind nach wie vor nicht aufnahmefähig (vgl. bisher Art. 34 c ERA 500, jedoch mit der Erweiterung, dass dieser Ausschluss für cover notes jeder Art gilt, egal, von wem ausgestellt, d. h. der Ausschluss gilt auch für cover notes, die nicht von einem Broker (Makler) ausgestellt sind). Generell haben Vertreter, die Versicherungsdokumente ausstellen, ihre Funktion durch einen Zusatz wie z. B. „as agent“ kenntlich zu machen unter genauer Bezeichnung dessen, wen sie vertreten. Die Zeichnung „by proxy“ ist zulässig (ISBP, Publ. Nr. 645; ebenso ISBP, Publ. Nr. 681 E, Nr. 172).

bb)
Versicherungszertifikat/Police

Wie bisher, ist außer einer Versicherungspolice auch ein Versicherungszertifikat oder eine „declaration“ unter einem „open cover“ akzeptabel (Art. 28 a ERA 600). Da eine Police nach allgemeiner Auffassung den höheren Stellenwert hat, ist sie nunmehr nach ausdrücklicher Klarstellung auch dann akzeptabel, wenn das Akkreditiv nur ein Versicherungszertifikat oder eine Deklaration verlangt (Art. 28 d ERA 600). Alle Versicherungsdokumente sind unverändert in übertragbarer Form (entweder als Order- oder Inhaberpapier) auszustellen, und zwar so, dass mit der Freigabe der Akkreditivdokumente oder auch früher die Versicherungsansprüche auf den Berechtigten übergehen
.

cc)
Betrag

Das Versicherungsdokument muss den Betrag der Versicherungsdeckung ausweisen und in derselben Währung wie das Akkreditiv ausgestellt sein (Art. 34 f (i) ERA 500/Art. 28 f (i) ERA 600). Die Forderung einer Versicherungsdeckung auf einen Prozentsatz des Wertes der Waren gilt nach Art. 28 f (ii) ERA 600 nunmehr als Mindestbetrag. Bei fehlenden Sonderweisungen im Akkreditiv ist der Mindestbetrag der Versicherungsdeckung der CIF-Wert bzw. der CIP-Wert der Ware zuzüglich 10 % (vgl. Art. 34 f (ii) ERA 500/Art. 28 f (ii) ERA 600).

Wenn der CIF- oder CIP-Wert sich nicht aufgrund der Dokumente bestimmen lässt, muss der Betrag der Versicherungsdeckung auf der Basis des Betrages berechnet werden, für den Honorierung oder Negoziierung verlangt wird, oder des Bruttobetrages der Ware gemäß Handelsrechnung, je nachdem, welcher Betrag höher ist (Art. 34 f (ii) ERA 500/Art. 28 f (ii) ERA 600)
.

dd)
Versicherungsbeginn

Die Versicherung muss mit Übergabe der Ware an den Aussteller des Transportdokumentes beginnen. Sofern aus dem Versicherungsdokument nicht hervorgeht, dass die Deckung spätestens am Tag der Verladung an Bord oder der Versendung oder der Übernahme der Ware wirksam wird, weisen die Banken gemäß Art. 34 e ERA 500/Art. 28 e ERA 600 Dokumente zurück, die ein späteres Ausstellungsdatum tragen; die Bezugnahme auf den Schiffsnamen und ein früheres „sailing date“ ist nicht ausreichend für den Nachweis des Eintritts des Versicherungsschutzes vor Ausstellungsdatum
. Die Klausel „Warehouse to Warehouse“ wird allgemein dahin ausgestellt, dass sie in ausreichender Weise den rechtzeitigen Versicherungsbeginn bestätigt
.

ee)
Umfang des Versicherungsschutzes

Bei fehlenden Sonderweisungen über Art und Umfang der Versicherung werden Versicherungsdokumente so aufgenommen wie präsentiert. Pauschalangaben wie „übliche Risiken“ bzw. „handelsübliche Risiken“ usw. sind wegen ihrer fehlenden Spezifizierung unbeachtlich (Art. 35 a ERA 500/Art. 28 g ERA 600). Eine Bezugnahme auf die „Institute Cargo Clauses“ ist ausreichend
. Die Handelsüblichkeit der Versicherungsdeckung ist kein Prüfungskriterium
. Der Ausschluss einzelner Risiken ist zulässig, wenn das Akkreditiv lediglich den Versicherungstyp vorschreibt; etwas anderes galt jedoch für ERA 500, wenn die zu deckenden Risiken ausdrücklich aufgeführt waren (vgl. ISBP, Publ. Nr. 645, Rn. 186). Demgegenüber lässt die ISBP, Publ. Nr. 681 in Nr. 173 selbst in diesem Fall die Bezugnahme auf Ausschlussklauseln zu.
ff)
Ausschluss aller Risiken

Da es keine Versicherung gibt, die alle Risiken deckt, ist eine Akkreditivbedingung, die gleichwohl ein „all risk insurance cover“ verlangt, gemäß Art. 36 ERA 500/Art. 28 h ERA 600 dann als erfüllt anzusehen, wenn ein Versicherungsdokument präsentiert wird, das irgendeinen Vermerk oder irgendeine Klausel betreffend die Übernahme „aller Risiken“ enthält, selbst wenn bestimmte Risiken vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind
. Das gleiche gilt für die bekannte Zusatzklausel „Institute Radioactive Contamination Exclusion Clause“.

VI.
Verfalldatum, Toleranzen, Teilinanspruchnahmen/Teilverladungen, Vorlegungszeiten (Art. 29 bis Art. 33 ERA 600)

1.
Verlängerung des Verfalldatums oder des letzten Tags der Dokumentenvorlage / Extension of Expiry Date or Last Day for Presentation (Art. 29 ERA 600)

Art. 29 ERA 600 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Art. 44 ERA 500. Fielen die Laufzeit eines Akkreditivs bzw. die Präsentationsfrist bei Ausstellung von Transportdokumenten an einem Tag, an dem die Banken nicht aus Gründen höherer Gewalt, sondern aus anderem Anlass (Sonntag, Feiertage, arbeitsfreie Sonnabende) geschlossen sind, so verschiebt sich das Ende beider Fristen auf den nächsten Tag, an dem die Banken wieder geöffnet sind. Um klarzustellen, dass es auf die Öffnungszeiten der Banken ankommt, ist nunmehr der bisherige Terminus „business day“ durch den Terminus „banking day“ ersetzt worden. Individuelle Schließungsgründe wie Umbau, Betriebsausflug und nach Auffassung des Verf. auch rein lokale Feiertage wie Rosenmontag scheiden aus.

Bei Verschiebung der Laufzeit des Akkreditivs aufgrund von Art. 29 a ERA 600 ist nach wie vor eine Bestätigung erforderlich, dass die Dokumentenvorlage innerhalb der verlängerten Laufzeit erfolgt ist. Neu ist, dass diese Erklärung nunmehr durch die benannte Zweitbank gegenüber Eröffnungs- oder Bestätigungsbank abgegeben werden muss. Dabei ist klar, dass auch eine Bestätigungsbank zur Abgabe dieser Erklärung verpflichtet ist, wenn das Akkreditiv bei ihr zahlbar ist.

Unverändert gilt, dass eine Verlängerung der Laufzeit des Akkreditivs gemäß Art. 29 a ERA 600 nicht für ein etwa vorgeschriebenes letztes Verladedatum gilt.

2.
Toleranz bezüglich Akkreditivbetrag, Menge und Preis pro Einheit / Tolerance in Credit Amount, Quantity and Unit Prices (Art. 30 ERA 600)

Art. 30 ERA 600 übernimmt mit wenigen sprachlichen Änderungen die Toleranzregelung von Art. 39 ERA 500. Nach wie vor sind Abweichungen von 10 % bei Betrag, Warenmenge und Preis pro Einheit zulässig, wobei es darauf ankommt, vor welcher Position die Ausdrücke „etwa“ („about“) und „ungefähr“ („approximately“) stehen. Lediglich der Terminus „circa“ ist nicht mehr erwähnt und der Terminus „Differenz“ wurde durch „Toleranz“ ersetzt.
Auch die Toleranzregelung für die Warenmenge von 5 % nach oben oder bis zu 5 % nach unten wurde beibehalten (Art. 30 b ERA 600). Sie gilt – wie schon nach Art. 39 b ERA 500 – nicht, wenn im Akkreditiv die Menge in einer bestimmten Anzahl von Verpackungseinheiten oder Stücken angegeben ist. Unverändert hat diese Regelung nur Bedeutung für Mehrverladungen
.

3.
Teilinanspruchnahmen oder Teilverladungen / Partial Drawings or Shipments (Art. 31 ERA 600)

Art. 31 ERA 600 entspricht dem bisherigen Art. 40 ERA 500. Teilinanspruchnahmen eines Akkreditivs oder Teilverladungen sind nach wie vor zulässig. Ihre Problematik besteht darin, dass sie dem Begünstigten bis zum letzten Gültigkeitstag des Akkreditivs dessen Teilausnutzung gestatten, und zwar auch dann, wenn zu diesem Zeitpunkt offensichtlich ist, dass eine vollständige Lieferung oder Leistung nicht mehr erfolgen kann. Aus diesem Grunde enthalten Akkreditive häufig ein Verbot von Teilverladungen/Teilinanspruchnahmen.

Trotz Verbot gilt jedoch weiterhin als Teilinanspruchnahme/Teilverladung eine Dokumentenvorlage, die Verladungsbeginn auf demselben Beförderungsmittel und für dieselbe Reise ausweisen unter Angabe des gleichen Ziels selbst bei Ausweis unterschiedlicher Verladedaten oder unterschiedlicher Verladehäfen bzw. Übernahme oder Ver​sandorte. Voraussetzung ist die Verladung auf demselben Beförderungsmittel (Art. 31 b ERA 600).

Neu ist, was die Formulierung angeht, die Bestimmung der Teilverladung bei Verladung auf mehr als einem Beförderungsmittel. Es gilt als Teilverladung, selbst wenn die Beförderungsmittel an demselben Tag zu demselben Ziel abgehen. Gleichwohl ist diese Regelung keine Neuerung, denn schon die ERA 500 stellten für die Ausnahme vom Verbot von Teilverladungen/Teilinanspruchnahmen nicht auf dieselbe Beförderungsart, sondern auf die Identität des Beförderungsmittels ab
.

4.
Inanspruchnahme oder Verladung in Raten / Instalment Drawings or Shipments (Art. 32 ERA 600)

Art. 32 ERA 600 entspricht ohne jede Änderung dem bisherigen Art. 41 ERA 500 und stellt die Sanktion bei Nichtbeachtung von Terminen für Teilverladungen dar. Die Möglichkeit der Teilausnutzung des Akkreditivs unmittelbar vor Fristablauf und die damit verbundene Unsicherheit für den Käufer, ob er auch die restliche Lieferung erhält, lässt sich verhindern durch die Bestimmung von Terminen für die einzelnen Teillieferungen (Beispiel: vier Teillieferungen in Höhe von jeweils eines Betrages von … im März, April, Mai, Juni 2008). Versäumt der Begünstigte auch nur den Termin für eine einzelne Teillieferung, so verliert er nach wie vor das Recht zur weiteren Ausnutzung des Akkreditivs auch bezüglich der später festgesetzten Raten.

5.
Vorlegungszeiten / Hours of Presentation (Art. 33 ERA 600)

Nach wie vor sind Banken nicht verpflichtet, Dokumente außerhalb ihrer Geschäftszeiten in Anspruch zu nehmen (vgl. Art. 45 ERA 500). Mit „banking hours“ sind die Stunden gemeint, die für die Bank gelten, bei der das Akkreditiv zahlbar ist (practicable locally to the nominated bank)
. Offen ist, ob es darauf ankommt, ob eine Bank nur für den Zahlungsverkehr oder auch für das Dokumentengeschäft geöffnet hat (Beispiel: Heider Pferdemarkt „Öffnung der Banken nur für Zahlungsverkehr am Sonnabend“). Für die Berechnung von Fristen hat die ICC Banking Commission entschieden, dass es auf die einzelne Sparte ankommt
. Diese Entscheidung dürfte auch für die Auslegung des Begriffs der Öffnungszeiten anzuwenden sein.

VII.
Freizeichnungsklauseln/Übertragbarkeit

1.
Haftungsausschluss für die Wirksamkeit von Dokumenten / Disclaimer on Effectiveness of Documents (Art. 34 ERA 600)

Art. 34 ERA 600 entspricht dem bisherigen Art. 15 ERA 500, wonach die Banken keine Haftung übernehmen für

Form, Vollständigkeit, Genauigkeit, Echtheit, Verfälschung oder Rechtswirksamkeit eines Dokumentes, Bezeichnung, Menge, Gewicht, Qualität, Beschaffenheit usw., Wert oder Vorhandensein der repräsentierten Waren/Dienstleistungen,

Zahlungsfähigkeit, Leistungsvermögen oder Ruf von Absendern, Frachtführer, Spediteur, Empfänger oder Versicherer der Waren.

Im Sinne einer Klarstellung ist lediglich die Erweiterung der Freizeichnung auf Dokumente, die nicht nur Waren-/Dienstleistungen, sondern auch „andere Leistungen“ (Performance) repräsentieren. Die Erweiterung bezieht sich in erster Linie auf die Multifunktion eines Standby Letter of Credit
.

Die vorstehende Klausel ist keine Freizeichnung von der Kardinalpflicht der Banken, Dokumente auf ihre formelle Übereinstimmung mit den Akkreditivbedingungen zu prüfen
. Die Verpflichtung der Bank kann sich jedoch auch bei formeller Übereinstimmung der Dokumente mit den Akkreditivbedingungen ausnahmsweise auf die Feststellung von solchen Mängeln beziehen, die offensichtlich sind. In diesem Sinne hat der BGH in einem Fälschungsfall entschieden, dass es zwar nicht Kardinalpflicht der Bank sei, Dokumente auf Fälschung oder Verfälschung zu untersuchen, dass es gleichwohl zu den Schutz- und Nebenpflichten der Bank gehöre, solche Mängel zu beachten, wenn sie augenfällig sind
.

2.
Haftungsausschluss für Nachrichtenübermittlung und Übersetzung / Disclaimer on Transmission and Translation (Art. 35 ERA 600)

Art. 35 ERA 600 entfällt für Übermittlungsfehler und Dokumentenverluste und auch, wie jetzt in der Überschrift deutlich gemacht, für Übersetzungsfehler. Neu gefasst ist die Formulierung für den Verlust von Dokumenten bei Versand. Hier entfällt die Haftung auch dann, „wenn die Bank, mangels entsprechender Weisungen im Akkreditiv, selbst die Initiative bei der Auswahl des Beförderungsdienstes ergriffen hat“. Diese Formulierung dürfte auf eine gegenteilige, später jedoch vom OLG Frankfurt aufgehobene Entscheidung des LG Frankfurt zurückgehen
.

Neu ist die Klarstellung in Art. 35 Abs. 2 ERA 600, dass der Dokumentenverlust auf dem Post- oder Versandwege nichts an der Verpflichtung von Eröffnungs- oder Bestätigungsbank ändert, einer Zweitbank Aufwendungsersatz zu leisten, wenn diese die Dokumente aufgenommen und bezahlt oder negoziiert hat. Daraus folgt im Umkehrschluss: Der Versand von unstimmigen oder nicht geprüften Dokumenten durch die Zweitbank ist durch Art. 35 ERA 600 nicht gedeckt
.

3.
Höhere Gewalt / Force Majeure (Art. 36 ERA 600)

Art. 36 ERA 600 ist deckungsgleich mit dem bisherigen Art. 17 ERA 500. Bei verspäteter Dokumenteneinreichung kann sich der Begünstigte weder auf Zufall, höhere Gewalt oder andere in dem Artikel genannte Umstände berufen, wenn diese Ereignisse zu einer Unterbrechung der Geschäftstätigkeit der Banken führen. Zeitgemäß ist der Haftungsausschluss nunmehr auch auf Terrorakte ausgedehnt worden. Die Freizeichnung greift jedoch dann nicht, wenn der Begünstigte noch vor dem Eintritt der Betriebsunterbrechung ordnungsgemäße Dokumente vorlegt, die Bank jedoch danach aufgrund höherer Gewalt gehindert ist, die Dokumente innerhalb der Akkreditivfrist zu prüfen
.

4.
Haftungsausschluss für Handlungen einer beauftragten Partei / Disclaimer of Acts of an Instructed Party (Art. 37 ERA 600)

Die Freizeichnung des Art. 37 ERA 600 entspricht nahezu unverändert dem früheren Art. 18 ERA 500 und regelt infolgedessen folgende Bereiche:

· Haftungsausschluss für Bearbeitungsfehler der Zweitbank

· Haftungsausschluss für richtige Auswahl der Zweitbank

· Spesenregelung

· Risiko des ausländischen Rechts

Für die Wirksamkeit der Freizeichnung für Bearbeitungsfehler einer Zweitbank kommt es nach deutschem Recht darauf an, ob diese als Unterbeauftragte i. S. V. § 664 Abs. 1 S. 2 BGB oder lediglich als Erfüllungsgehilfin i. S. v. § 278 BGB zu qualifizieren ist, wobei nach teilweiser Literaturmeinung Art. 11 Nr. 7 AGBGB auch auf Kaufleute angewandt wird, weil diese Regelung einen tragenden Rechtsgedanken enthält
. Die h. L. unterscheidet wie folgt: Die Avisbank wird als Erfüllungsgehilfin gemäß § 278 BGB angesehen mit der Folge, dass die Eröffnungsbank für fehlerhafte oder verspätete Ausführung von Avisaufträgen haften würde
.

a)
Zahlstelle/Benutzbarkeitsstelle

Die Einschaltung einer Zweitbank als Zahlstelle stellt nach weiterhin anerkannter, wenn auch nicht einheitlicher Auffassung eine Unterbeauftragung gemäß § 664 Abs. 1 BGB dar, weil zu den Aufgaben der Zweitbank keineswegs nur die technische Abwicklung des Akkreditivs, sondern die selbständige Prüfung der Dokumente gehört
. Nach hier vertretener Auffassung haftet also die Eröffnungsbank weder gegenüber kaufmännischen noch gegenüber nichtkaufmännischen Auftraggebern für Bearbeitungsfehler der Zweitbank. Das gilt insbesondere im Falle fehlerhafter Auszahlung der Akkreditivsumme durch die Zweitbank. Das Risiko der Durchsetzung der Rückforderung liegt allein beim Akkreditivauftraggeber
.

b)
Bestätigungsbank

Beauftragt die Eröffnungsbank eine andere Bank mit der Bestätigung des Akkreditivs, so liegt grundsätzlich eine Substitution i. S. v. § 664 Abs. 1 S. 2 BGB vor, weil die Bestätigungsbank „Aufgaben wahrnimmt, die die erstbeauftragte Bank von vornherein nicht erfüllen kann“
, nämlich dem Begünstigten einen Anspruch gegen eine Bank in einem anderen Land zu verschaffen. Die Haftung der Akkreditivbank für Fehlverhalten der Bestätigungsbank entfällt.

c)
Teilweise unwirksamer Haftungsausschluss für Auswahlverschulden

Der pauschale Haftungsausschluss für die richtige Auswahl der Zweitbank ist nur wirksam, wenn der Auftraggeber die Einschaltung einer bestimmten Bank vorgeschrieben hat, nicht aber dann, wenn deren Auswahl im freien Ermessen der Akkreditivbank liegt
. Die völlige Freizeichnung für Verschulden auch bei freier Auswahl steht im Widerspruch zur Rechtsprechung des BGH, wonach sich eine Bank auch im kaufmännischen Verkehr bei Wahrnehmung eigener Pflichten nicht vom Vorsatz und grober Fahrlässigkeit freizeichnen kann
.

d)
Verantwortlichkeit der Auftrag gebenden Bank für Spesenzahlungen

Im Sinne der Regelung von Art. 18 c (i) und (ii) ERA 500 bleibt es dabei, dass die Eröffnungsbank bzw. Bestätigungsbank selbst dann für Spesen und Provisionen haftet, wenn sie vorschreibt, dass diese für Rechnung des Begünstigen gehen und von diesem vor Avisierung des Akkreditivs eingezogen werden sollen. Eine solche Bedingung stellt nach Auffassung der ICC eine unnötige Belastung der Avisbank dar; es bleibt deshalb bei der Haftung der Eröffnungs-/Bestätigungsbank
.

e)
Risiko des ausländischen Rechts

Es bleibt bei der bisherigen Regelung des Art. 18 d ERA 500, wonach der Auftraggeber die Risiken zu übernehmen hat, die auf ausländischen Gesetzen oder Gebräuchen beruhen
.

5.
Übertragbare Akkreditive / Transferable Credits (Art. 38 ERA 600)

a)
Terminologie Zustimmungsbedürftigkeit

Die komplizierte Regelung für übertragbare Akkreditive in Art. 38 ERA 600 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen Art. 48 ERA 500. Die Begriffe „Transferable credit“ bzw. „Transferring bank“ wurden lediglich verdeutlicht. Es bleibt bei der Regelung, wonach keine Bank verpflichtet ist, ein Akkreditiv zu übertragen, selbst wenn sie es übertragbar eröffnet hat. Der Kommentar der ICC betont sogar noch das Ermessen einer benannten oder ermächtigten Bank, den Transfer abzulehnen oder an bestimmte Bedingungen zu knüpfen
. Das soll selbst für die Eröffnungsbank gelten, die nach Klarstellung gleichfalls eine übertragende Bank sein kann (Transferring bank). Im Gegensatz dazu vertritt der Verf. die Auffassung, dass die Ablehnung der Übertragung eines als übertragbar eröffneten Akkreditivs nicht in das völlig freie Ermessen von Eröffnungsbank oder Zweitbank gestellt sein kann, denn aufgrund der Stellung eines übertragenden Akkreditivs wird für den Erstbegünstigten ein schutzwürdiges Interesse an der Ausführung seines Übertragungsauftrages begründet
. Demgemäß darf die Zustimmung der Übertragung nur bei wichtigem Grund verweigert werden, etwa wenn der Zweitbegünstigte wegen unseriöser Geschäftspraktiken einschlägig bekannt ist
.

b)
Sonstige Änderungen

Im Übrigen enthält Art. 38 ERA 600 nur geringfügige Modifikationen zum bisherigen Art. 48 ERA 500. So stellt Art. 38 b ERA 600 klar, dass nicht nur eine benannte Zweitbank, sondern auch die Eröffnungsbank selbst eine „transferring bank“ sein kann.

Art. 38 d ERA 600 behandelt sodann die Voraussetzungen für die Übertragung des Akkreditivs an mehrere Zweitbegünstigte (bisher Art. 48 e ERA 500). Diese Alternative scheidet nach wie vor aus, wenn das Akkreditiv Teilinanspruchnahmen oder Teilverschiffungen verbietet
. Das bisherige Pech des Erstbegünstigten, die Weiterleitung von etwaigen Änderungsmitteilungen an den Zweitbegünstigten zu verbieten (vgl. Art. 48 d ERA 500), ist flexibler gestaltet worden. Art. 38 d ERA 600 eröffnet die Möglichkeit, das Verbot der Weiterleitung auf einzelne Änderungen zu beschränken. Beispiel: Auch der Erstbegünstigte kann die Übertragungsbank anweisen, nur Änderungen bezüglich des Kreditbetrages oder des Verfalldatums an den Zweitbegünstigten weiterzuleiten
. Auf jeden Fall muss die übertragende Bank den Zweitbegünstigten vom Verbot zur Weiterleitung von Änderungsmitteilungen unterrichten, denn diese Mitteilung hat Warnfunktion
. Die weiteren Änderungen sind weitgehend technischer Natur und bedürfen im Rahmen dieser Darstellung keiner Detailerläuterung.

6.
Abtretung von Akkreditiverlösen / Assignment of  Proceeds (Art. 39 ERA 600)

Von der Übertragung eines Akkreditivs ist nach wie vor die bloße Abtretung des Anspruchs auf Herausgabe des Dokumentenerlöses zu unterscheiden. Art. 39 ERA 600 enthält hierzu keinerlei Änderungen zum bisherigen Art. 39 ERA 500. Für Zulässigkeit und Form einer Abtretung kommt es nach wie vor auf „Bestimmungen des anzuwendenden Rechts“ an. Nach deutschem Recht entscheidet sich die Frage der anwendbaren Rechtsordnung nach dem durch Art. 38 EGBGB anerkannten Grundsatz. Von der Maßgeblichkeit der berufs- und vertragstypischen Leistung „kommt es grundsätzlich auf das am Sitz der Eröffnungsbank oder Bestätigungsbank geltende Recht an“. Das Sitzrecht dieser Banken entscheidet auch darüber, ob, wie nach deutschem Recht, eine stille Zession oder ob eine Offenlegung gefordert wird
.

Zusammenfassung

Es ist sicherlich verfrüht, eine abschließende Beurteilung der neuen ERA vorzunehmen. Festzustellen ist jedoch, dass sich die Auswirkungen auf die Prüfungspraxis in absolut überschaubaren Grenzen halten. Somit stellt sich die Frage, ob der große Umbau des Reglements und seine Verkürzung von 49 auf 39 Artikel wirklich der Mühe wert war. Die undifferenzierte und unnummerierte Voranstellung von Definitionen und Auslegungsregeln in den Artikeln 2 und 3 ERA 600 mag den Systematiker befriedigen, für den sog. „Urkundenfachmann“ (document checker) bringt der neue Aufbau kaum eine Erleichterung, weil es an der Zuordnung zu den Dokumenten fehlt, auf welche die Definitionen und Auslegungsregeln anwendbar sein sollen. Es bleibt die bereits zitierte Feststellung von Keßler: „Der Umgang mit den Definitionen ist nicht immer einfach, sondern erfordert in den ERA 600 hin und her zu blättern“
. Hinzu kommt, dass die neue Terminologie bruchstückweise Definitionen auf die einzelnen Artikel verteilt hat, die vom Leser wieder zusammengesetzt werden müssen. Selbst für die Definitionen des Akkreditivs gibt es in Art. 2 ERA 600 vier Begriffe: Eröffnungsbank, Dokumentenvorlage, konforme Dokumentenvorlage sowie den neuen Terminus der Honorierung (Erfüllung von Akkreditiven), der unverständlicherweise Negoziierungsakkreditive ausklammert, obwohl auch diese selbstverständlich erfüllt werden müssen
.
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